
 

 

ANGEBOTSUNTERLAGE 
 

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot 
(Barangebot) 

 
(Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb von Wertpapieren gemäß 

§§ 29 ff. Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) 
 

der 
 

VMS Deutschland Holdings GmbH 
Alsfelder Str. 6 

64289 Darmstadt, Deutschland 
 

an die Aktionäre der 
 

MeVis Medical Solutions AG 
Caroline-Herschel-Str. 1 

28359 Bremen, Deutschland 
 

zum Erwerb ihrer nennwertlosen auf den Namen lautenden Stückaktien der MeVis Medical 
Solutions AG gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 17,50 je Aktie 

 
Annahmefrist: 27. Januar 2015 bis 10. März 2015, 24:00 Uhr 

 
Aktien der MeVis Medical Solutions AG: ISIN DE000A0LBFE4 (WKN A0LBFE) 

Zum Verkauf eingereichte Aktien der MeVis Medical Solutions AG: 
ISIN DE000A14KRT9 (WKN A14KRT) 

Nachträglich zum Verkauf eingereichte Aktien der MeVis Medical Solutions AG:  
ISIN DE000A14KRU7 (WKN A14KRU) 

 
Pflichtveröffentlichung gemäß §§ 34 und 14 Abs. 2 und 3 Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz (WpÜG). 
 

Es gibt keine weiteren Dokumente, die Bestandteil der Angebotsunterlage sind.  
 

Aktionäre der MeVis Medical Solutions AG, insbesondere mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sollten die Ausführungen unter Ziffer 1.2 

und 1.3 dieser Angebotsunterlage besonders beachten. 
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1. ALLGEMEINE HINWEISE 

1.1 Rechtsgrundlage des Übernahmeangebots 

Das in dieser Angebotsunterlage ("Angebotsunterlage") enthaltene Übernahmeangebot 
("Angebot" oder "Übernahmeangebot") der VMS Deutschland Holdings GmbH mit Sitz in 
Alsfelder Str. 6, 64289 Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 8654 (der "Bieter"), ist gerichtet an die Aktionäre der 
MeVis Medical Solutions AG mit Sitz in Bremen, Caroline-Herschel-Str. 1, 28359 Bremen, 
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 23791 
("MMS AG" oder "Zielgesellschaft" und zusammen mit ihren im Konzernabschluss zum 
31. Dezember 2013 konsolidierten Tochtergesellschaften auch als die "MMS Gruppe" 
bezeichnet).  

Das Angebot betrifft den Erwerb aller nennwertlosen auf den Namen lautenden Stückaktien 
der MMS AG (zusammen die "MMS Aktien" und einzeln jeweils eine "MMS Aktie") zu einem 
Barkaufpreis von EUR 17,50 pro MMS Aktie. Das Angebot richtet sich an alle Inhaber von MMS 
Aktien (zusammen die "MMS Aktionäre" und einzeln jeweils ein "MMS Aktionär"). Dieses 
Angebot kann in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Angebotsunterlage 
angenommen werden. 

Das Angebot ist ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß § 29 Abs. 1 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") in Verbindung mit der Verordnung über 
den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und 
Pflichtangeboten und die Befreiung von der Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots 
("WpÜG-AngebotsVO"). Das Angebot wird ausschließlich gemäß deutschem Recht 
durchgeführt. Seitens des Bieters erfolgt im Zusammenhang mit dem Angebot kein 
öffentliches Angebot nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen (insbesondere der 
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA"), Kanadas, Australiens oder 
Japans) als der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Folglich sind keine sonstigen 
Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Angebots 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland veranlasst oder beantragt worden. Die 
Veröffentlichung dieses Angebots wurde ausschließlich von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gestattet. Daher sollen MMS Aktionäre nicht darauf 
vertrauen, dass sie in der Lage sein werden, sich auf ausländische Anlegerschutzgesetze zu 
berufen.  

1.2 Veröffentlichung und Verbreitung der Angebotsunterlage 

Diese Angebotsunterlage wird in Übereinstimmung mit §§ 34, 14 Abs. 2 und 3 WpÜG am 
27. Januar 2015 durch (i) Bekanntgabe im Internet (http://www.variango1.de) sowie (ii) 
Bereithaltung von Exemplaren zur kostenlosen Ausgabe bei der Bankhaus Neelmeyer AG, Am 
Markt 14-16, 28195 Bremen, Deutschland ("Bankhaus Neelmeyer"), Fax: +49 421 3603-
153, veröffentlicht. Die Bekanntmachung gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WpÜG über (i) die 
Internetadresse, unter der die Angebotsunterlage bekannt gemacht wird, und (ii) die 
Bereithaltung dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei Bankhaus Neelmeyer 
wird ebenfalls am 27. Januar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann in den Anwendungsbereich von 
Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland 
fallen, in denen die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der 
Angebotsunterlage gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Angebotsunterlage darf 
daher nicht durch Dritte in andere Länder versendet oder in bzw. innerhalb anderer Ländern 
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(insbesondere nicht in die USA, Australien, Japan oder nach Kanada bzw. innerhalb der USA, 
Australiens, Japans oder Kanadas) versandt, veröffentlicht, verteilt oder verbreitet werden, 
wenn und soweit eine derartige Versendung, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung 
gegen anwendbare Rechtsvorschriften verstoßen oder von der Einhaltung behördlicher 
Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder der Erfüllung von weiteren 
Voraussetzungen abhängen würde und diese nicht vorliegen.  

Der Bieter hat die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der 
Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland durch Dritte nicht gestattet. 
Weder der Bieter noch gemeinsam mit dem Bieter handelnde Personen im Sinne von § 2 
Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG sind in irgendeiner Weise verantwortlich für die Vereinbarkeit 
der Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den Rechtsvorschriften anderer 
Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland. 

Der Bieter stellt die Angebotsunterlage den depotführenden Kreditinstituten bzw. anderen 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei denen MMS Aktien verwahrt sind (zusammen 
"Depotbanken" und jeweils einzeln eine "Depotbank"), auf Anfrage zum Versand an MMS 
Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
zur Verfügung. Die Depotbanken dürfen die Angebotsunterlage nicht anderweitig 
veröffentlichen, versenden, verteilen oder verbreiten, es sei denn, dies erfolgt in 
Übereinstimmung mit allen anwendbaren in- und ausländischen Rechtsvorschriften. Weder der 
Bieter noch die mit dem Bieter gemeinsam handelnden Personen sind in irgendeiner Weise 
verantwortlich für die Vereinbarkeit einer solchen Veröffentlichung, Versendung, Verteilung 
oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den 
Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland. 

Die vorstehenden Ausführungen stehen einer Verbreitung der Angebotsunterlage in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums nicht 
entgegen. 

1.3 Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

MMS Aktionäre, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland haben, können dieses Angebot ebenso annehmen wie MMS 
Aktionäre, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, sofern die Vorgaben dieser Angebotsunterlage und des zur Anwendung 
kommenden Rechts beachtet werden. Der Bieter weist allerdings darauf hin, dass die 
Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland rechtlichen 
Beschränkungen unterliegen kann. MMS Aktionären, die das Übernahmeangebot außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen oder anderen Rechtsordnungen als denen 
der Bundesrepublik Deutschland unterliegen, wird empfohlen, sich über die anwendbaren 
Rechtsvorschriften und deren Beschränkungen zu erkundigen und diese zu beachten. Der 
Bieter und die mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen übernehmen keinerlei 
Gewähr dafür, dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem jeweils anwendbaren Recht zulässig und möglich ist.  

Die vorstehenden Ausführungen stehen einer Annahme des Angebots in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums nicht entgegen. 
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1.4 Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots 

Der Bieter hat die Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 WpÜG 
am 17. Dezember 2014 veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist im Internet unter 
http://www.variango1.de abrufbar. 

2. INFORMATIONEN ZU DEN IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE ENTHALTENEN ANGABEN 

2.1 Allgemeines  

Zeitangaben in dieser Angebotsunterlage werden in Ortszeit in Frankfurt am Main, 
Deutschland, gemacht. 

Verweise auf einen "Bankarbeitstag" beziehen sich auf einen Tag, an dem (i) die Banken in 
Frankfurt am Main, Deutschland, für die Durchführung von Transaktionen der in dieser 
Angebotsunterlage angekündigten Art geöffnet sind und (ii) das Trans-European Automated 
Real-time Gross Settlement Express Transfer System ("Target2") (oder ein vergleichbares 
System) geöffnet ist. 

2.2 Stand und Quellen der in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen 

Sämtliche in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Angaben, Aussagen, Ansichten, Absichten, 
Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, soweit nicht ausdrücklich anders 
vermerkt, auf den dem Bieter am Tag der Veröffentlichung der Angebotsunterlage bekannten 
Informationen sowie auf bestimmten Annahmen des Bieters zu diesem Zeitpunkt. Diese 
Annahmen sind mit Prognoseunsicherheiten und anderen Risiken behaftet und können sich 
daher im Nachhinein als unzutreffend erweisen.  

Sämtliche Angaben, die die MMS AG oder MMS Gruppe betreffen, stammen, sofern nicht 
anders vermerkt, ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Informationsquellen. Insbesondere 
wurden der Konzernabschluss der MMS AG zum 31. Dezember 2013 für das Geschäftsjahr 
2013 sowie der Zwischenabschluss der MMS AG zum 30. September 2014 bei der Erstellung 
dieser Angebotsunterlage zugrunde gelegt. Die Berichte sind auf der Internetseite der MMS AG 
(www.mevis.de) jeweils unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht und abrufbar. 
Diese Informationen können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 
bereits überholt sein und wurden nicht gesondert durch den Bieter verifiziert. 

Darüber hinaus wurde vom Bieter eine in Umfang und zeitlicher Hinsicht begrenzte Due 
Diligence in Bezug auf die Zielgesellschaft durchgeführt. Hierzu haben die Varian Medical 
Systems, Inc., Palo Alto, USA ("Varian") und weitere Berater im Zeitraum vom 
10. September 2014 bis einschließlich 19. November 2014 eine begrenzte Due Diligence 
Prüfung von Unterlagen der MMS Gruppe vorgenommen (die "Due Diligence"). Darüber 
hinaus wurden Gespräche mit Mitgliedern des Vorstands der MMS AG und wenigen weiteren 
ausgewählten Führungskräften der MMS Gruppe geführt. Die Due Diligence erfolgte auf 
Grundlage einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit Varian vom 8. September 2014 sowie in 
Übereinstimmung mit geltendem Recht. Im Rahmen der Due Diligence wurden gegenüber 
dem Bieter Informationen zu wesentlichen Aspekten der Geschäfte der MMS Gruppe, 
insbesondere der rechtlichen, finanziellen, steuerlichen und geschäftlichen Situation der MMS 
Gruppe offen gelegt. Die im Rahmen der Due Diligence offen gelegten sowie die öffentlich 
zugänglichen Informationen über die Zielgesellschaft wurden vom Bieter nicht auf ihre 
Richtigkeit geprüft. 

Der Bieter und die mit ihm Gemeinsam Handelnden Personen (siehe hierzu unter Ziffer 5.4, 
"Beschreibung der mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen") haben keine dritten 
Personen ermächtigt, Aussagen zu dem Angebot oder der Angebotsunterlage zu machen. 
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Sollten dritte Personen dennoch entsprechende Aussagen machen, können sie dem Bieter und 
den mit ihm Gemeinsam Handelnden Personen nicht zugerechnet werden. 

2.3 Zukunftsgerichtete Aussagen und Absichten 

Die Angebotsunterlage enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen 
stellen keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie "erwarten", "glauben", "schätzen", 
"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" oder ähnliche Wendungen gekennzeichnet. 
Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen des Bieters und 
der mit ihm Gemeinsam Handelnden Personen im Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse 
zum Ausdruck, z. B. hinsichtlich der möglichen Folgen des Übernahmeangebots für die MMS 
AG und die MMS Aktionäre, die sich entschließen, das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, 
oder hinsichtlich der zukünftigen Finanzergebnisse der MMS AG. Solche in die Zukunft 
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die 
der Bieter und die mit ihm Gemeinsam Handelnden Personen nach bestem Wissen 
vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. In die 
Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer 
vorherzusagen sind und regelmäßig nicht im Einflussbereich des Bieters liegen. Die in der 
Angebotsunterlage enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als 
unzutreffend herausstellen und zukünftige Ereignisse und Entwicklungen könnten von den in 
der Angebotsunterlage enthaltenen, zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen.  

Es ist möglich, dass der Bieter und die mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen ihre 
in dieser Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung 
der Angebotsunterlage ändern. 

2.4 Keine Aktualisierungen 

Der Bieter wird diese Angebotsunterlage nur insoweit aktualisieren, wie dies nach dem WpÜG 
vorgeschrieben ist.  
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3. ZUSAMMENFASSUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS 

Die nachfolgende Zusammenfassung enthält ausgewählte Angaben dieser Angebotsunterlage. 
Diese Informationen dienen lediglich dazu, den MMS Aktionären einen ersten Überblick über 
das Angebot zu verschaffen und enthalten nicht alle für die MMS Aktionäre möglicherweise 
relevanten Informationen. Die Zusammenfassung muss daher im Zusammenhang mit den an 
anderer Stelle in dieser Angebotsunterlage enthaltenen, ausführlichen Informationen gelesen 
werden. Eine Lektüre der Zusammenfassung kann nicht die vollständige Lektüre der 
Angebotsunterlage ersetzen. Die MMS Aktionäre sollten daher die gesamte Angebotsunterlage 
aufmerksam lesen. 

Bieter VMS Deutschland Holdings GmbH, Alsfelder Str. 6, 64289 Darmstadt, 
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Darmstadt unter HRB 8654. 
 

Zielgesellschaft MMS AG, Caroline-Herschel-Str. 1, 28359 Bremen, Deutschland, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 
23791. 
 

Gegenstand des 
Angebots 

Erwerb aller nennwertlosen auf den Namen lautenden Stückaktien der 
MMS AG (ISIN DE000A0LBFE4, WKN A0LBFE), jeweils mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, einschließlich 
sämtlicher Nebenrechte, die zum Zeitpunkt der Abwicklung dieses 
Angebots bestehen, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung ab 
dem 1. Januar 2014. 

 
Gegenleistung  EUR 17,50 je MMS Aktie. 

 
Annahmefrist  Beginn: 27. Januar 2015 

Ende (vorbehaltlich einer Verlängerung): 10. März 2015, 24:00 Uhr 
("Annahmefrist"). 

 
Weitere Annahmefrist  Die weitere Annahmefrist beginnt voraussichtlich am 17. März 2015 und 

endet voraussichtlich am 30. März 2015, 24:00 Uhr ("Weitere 
Annahmefrist") (abhängig von einer möglichen Verlängerung der 
Annahmefrist). 
 

Annahme  Die Aktionäre der MMS AG können das Angebot innerhalb der 
Annahmefrist oder der Weiteren Annahmefrist nur schriftlich gegenüber 
der jeweiligen Depotbank bzw. einem anderen 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei dem die MMS Aktien des 
jeweiligen Aktionärs verwahrt sind, annehmen. Die Annahme wird nach 
näherer Maßgabe der Ziffer 13 dieser Angebotsunterlage mit 
Umbuchung der innerhalb der Annahmefrist zum Verkauf eingereichten 
Aktien der MMS AG ("Eingereichte MMS Aktien") in die ISIN 
DE000A14KRT9 (WKN A14KRT) bzw. der innerhalb der Weiteren 
Annahmefrist zum Verkauf eingereichten Aktien der MMS AG 
("Nachträglich Eingereichte MMS Aktien") in die ISIN 
DE000A14KRU7 (WKN A14KRU) wirksam.  
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Bedingung Dieses Angebot sowie die durch die Annahme des Angebots zustande 

kommenden Verträge stehen unter der in Ziffer 12.1 genannten 
Angebotsbedingung. Dabei handelt es sich um das Erreichen der 
Mindestannahmeschwelle von 75 % des stimmberechtigten 
Grundkapitals der MMS AG (eingetragenes Grundkapital abzüglich der 
von der MMS AG gehaltenen eigenen Aktien). 

 
Kosten / Spesen Für die MMS Aktionäre ist die Annahme des Angebots über eine 

Depotbank mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich 
einer deutschen Niederlassung eines ausländischen depotführenden 
Instituts) grundsätzlich kosten- und gebührenfrei. Hiervon 
ausgenommen sind die Kosten für die Übermittlung der 
Annahmeerklärung an die jeweilige Depotbank sowie Gebühren 
ausländischer Depotbanken und andere Gebühren und Auslagen, wie die 
aus der Annahme des Angebots gegebenenfalls resultierende 
ausländische Börsen-, Umsatz- oder Wechselsteuer. Diese sind von den 
MMS Aktionären, die dieses Angebot annehmen, selbst zu tragen. 

 
International Securities 
Identification Number 
(ISIN) / 
Wertpapierkennnummer 
(WKN) 
 

MMS Aktien: ISIN DE000A0LBFE4 (WKN A0LBFE); 
Eingereichte MMS Aktien: ISIN DE000A14KRT9 (WKN A14KRT); 
Nachträglich Eingereichte MMS Aktien: ISIN DE000A14KRU7  
(WKN A14KRU). 
 

Börsenhandel Die Zulassung zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse 
für die Eingereichten MMS Aktien unter der ISIN DE000A14KRT9 (WKN 
A14KRT) im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime 
Standard) wird voraussichtlich am zweiten Bankarbeitstag nach dem 
Beginn der Annahmefrist bis zum Ende der Annahmefrist erfolgen. Der 
Börsenhandel wird voraussichtlich am Ende der Annahmefrist 
eingestellt. 

Ein börslicher Handel mit Nachträglich Eingereichten MMS Aktien mit der 
ISIN DE000A14KRU7 (WKN A14KRU) ist während der Weiteren 
Annahmefrist nicht vorgesehen.  

 
Veröffentlichungen Diese Angebotsunterlage wird am 27. Januar 2015 im Internet 

zusammen mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung unter 
www.variango1.de veröffentlicht.  

Exemplare der Angebotsunterlage werden zur kostenfreien Ausgabe bei 
der Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen, 
Deutschland, bereitgehalten. 
Die Bekanntmachung (i) über die Internetadresse, unter der die 
Angebotsunterlage veröffentlicht wird und (ii) über die Bereithaltung 
dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei Bankhaus 
Neelmeyer wird ebenfalls am 27. Januar 2015 im Bundesanzeiger 
veröffentlicht.  
 
Alle nach dem WpÜG erforderlichen Mitteilungen und 
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Bekanntmachungen der Bieter im Zusammenhang mit diesem 
Übernahmeangebot werden durch Bekanntgabe im Internet 
(www.variango1.de) und, soweit nach dem WpÜG erforderlich, auch im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 

Abwicklung des 
Übernahmeangebots und 
Zahlung des 
Angebotspreises 

Die Überweisung des von dem Bieter dem jeweiligen MMS Aktionär 
geschuldeten Angebotspreises auf das Konto der Depotbank des MMS 
Aktionärs, der das Angebot angenommen hat, bei der Clearstream 
Banking AG erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Angebots 
Zug-um-Zug gegen Umbuchung der Eingereichten MMS Aktien und der 
Nachträglich Eingereichten MMS Aktien auf das Depot der Bankhaus 
Neelmeyer bei der Clearstream Banking AG zum Zwecke der 
Übereignung dieser Aktien an den Bieter. 
 
Der Angebotspreis für die Eingereichten MMS Aktien bzw. für die 
Nachträglich Eingereichten MMS Aktien wird an die jeweilige Depotbank 
frühestens am vierten, spätestens jedoch am achten Bankarbeitstag 
nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist und dem Eintritt der in 
Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage beschriebenen Angebotsbedingung 
auf das Konto der jeweiligen Depotbank bei der Clearstream Banking AG 
überwiesen.  
 
Der Nichteintritt der Angebotsbedingung am Ende der Annahmefrist 
führt zum Entfallen des Angebots.  
 
Die Verpflichtung zur Zahlung des Angebotspreises gegenüber dem 
jeweiligen MMS Aktionär hat der Bieter mit der Gutschrift des jeweils 
geschuldeten Angebotspreises auf dem Konto der jeweiligen Depotbank 
bei der Clearstream Banking AG erfüllt. Die Zuweisung des jeweils 
geschuldeten Angebotspreises zum Konto des annehmenden MMS 
Aktionärs obliegt hierbei der jeweiligen Depotbank.  
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4. ÜBERNAHMEANGEBOT 

4.1 Gegenstand des Übernahmeangebots 

Der Bieter bietet nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen dieser 
Angebotsunterlage allen MMS Aktionären an, die von ihnen gehaltenen, nennwertlosen auf 
den Namen lautenden Stückaktien der MMS AG (ISIN DE000A0LBFE4; WKN A0LBFE), jeweils 
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00, einschließlich sämtlicher 
Nebenrechte, die zum Zeitpunkt der Abwicklung dieses Angebots bestehen, insbesondere der 
Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2014, zu erwerben. 

Gegenstand des Übernahmeangebots sind alle MMS Aktien. 

4.2 Angebotspreis 

Als Gegenleistung bietet der Bieter einen Betrag von 

EUR 17,50 je MMS Aktie 

(der "Angebotspreis"). 

 

4.3 Beginn und Ende der Annahmefrist 

Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage am  

27. Januar 2015 

und endet am  

10. März 2015 um 24:00 Uhr. 

Sofern sich die Annahmefrist verlängert, ist mit dem Begriff "Annahmefrist" auch die jeweils 
verlängerte Annahmefrist gemeint. 

4.4 Mögliche Verlängerungen der Annahmefrist 

Der Bieter kann bis zu einem Werktag vor Ablauf der Annahmefrist und damit bis zum 9. März 
2015 das Angebot ändern. Für den Fall, dass das Angebot geändert wird, verlängert sich die 
Annahmefrist gemäß § 21 Abs. 5 WpÜG um zwei Wochen und endet damit am 24. März 2015 
um 24:00 Uhr, sofern die Veröffentlichung der Änderung innerhalb der letzten zwei Wochen 
vor Ablauf der Annahmefrist erfolgt. Dies gilt auch für den Fall, dass das geänderte Angebot 
gegen Rechtsvorschriften verstößt. 

Wird während der Annahmefrist von einem Dritten ein freiwilliges öffentliches 
Übernahmeangebot in Bezug auf die MMS AG abgegeben (das "Konkurrierende Angebot") 
und läuft die Annahmefrist für das Angebot vor Ablauf der Annahmefrist für das 
Konkurrierende Angebot ab, bestimmt sich gemäß § 22 Abs. 2 WpÜG der Ablauf der 
Annahmefrist für das Angebot automatisch nach dem Ablauf der Annahmefrist für das 
Konkurrierende Angebot. Dies gilt auch, falls das Konkurrierende Angebot geändert oder 
untersagt wird oder gegen Rechtsvorschriften verstößt. 

Unbeschadet der Vorschriften der §§ 21 Abs. 5, 22 Abs. 2 WpÜG beträgt die Annahmefrist 
gemäß § 16 Abs. 3 WpÜG automatisch zehn Wochen ab der Veröffentlichung der 
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Angebotsunterlage, wenn im Zusammenhang mit dem Angebot nach der Veröffentlichung der 
Angebotsunterlage eine Hauptversammlung der Zielgesellschaft einberufen wird. Die 
Annahmefrist würde in diesem Fall bis zum 7. April 2015, 24:00 Uhr laufen. 

Bezüglich des Rücktrittsrechts in dem Fall, dass das Angebot geändert wird oder ein 
Konkurrierendes Angebot abgegeben wird, wird auf die Angaben in Ziffer 0 "Rücktrittsrecht" 
verwiesen. 

Der Bieter wird eine Verlängerung der Annahmefrist in Übereinstimmung mit den Angaben in 
Ziffer 17 "Veröffentlichungen" bekannt geben. 

4.5 Weitere Annahmefrist 

Die MMS Aktionäre, die das Angebot nicht bis zum Ablauf der Annahmefrist angenommen 
haben, können dieses Angebot noch innerhalb der Weiteren Annahmefrist von zwei Wochen 
nach der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses des Angebots durch den Bieter gemäß 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG annehmen. Vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist 
gemäß Ziffer 4.4 dieser Angebotsunterlage beginnt die Weitere Annahmefrist voraussichtlich 
am 17. März 2015 und endet am 30. März 2015 um 24:00 Uhr. Nach Ablauf der Weiteren 
Annahmefrist kann das Angebot – mit Ausnahme des in Ziffer 15.4 näher beschriebenen 
Andienungsrechts – nicht mehr angenommen werden.  

Bei Nichteintritt der Angebotsbedingung am Ende der Annahmefrist entfällt die Weitere 
Annahmefrist. 

5. BESCHREIBUNG DES BIETERS UND MIT DEM BIETER GEMEINSAM HANDELNDER 
PERSONEN 

5.1 Rechtliche Grundlage und Kapitalstruktur des Bieters  

Der Bieter ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, deren 
Gründung am 30. September 2002 erfolgte. Der Bieter hat seinen satzungsmäßigen Sitz in 
Darmstadt und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 8654 
eingetragen. Die Geschäftsanschrift des Bieters lautet Alsfelder Str. 6, 64289 Darmstadt, 
Deutschland. Das Stammkapital des Bieters beträgt EUR 25.000,00.  

Der Unternehmensgegenstand des Bieters ist die Verwaltung eigenen Vermögens mit 
Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte, insbesondere der Erwerb und die Beteiligung an 
anderen Unternehmen sowie die damit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte. Der Bieter 
kann im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen errichten. Unter diesen Zweck fällt auch 
die Abgabe und Durchführung eines Übernahmeangebots gemäß §§ 29 ff. WpÜG.  

Der Bieter wird durch seine Geschäftsführer, Herrn John W. Kuo und Herrn Jörg Fässler, 
vertreten. Jeder der Geschäftsführer ist jeweils zur Alleinvertretung der Gesellschaft 
berechtigt. Herr Kuo ist auch von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Bieter hat 
keinen Aufsichtsrat. 

Der Bieter ist der alleinige Gesellschafter der Varian Medical Systems Haan GmbH, Haan, 
Deutschland, der Varian Medical Systems Deutschland GmbH, Darmstadt, Deutschland, und 
der Varian Medical Systems Particle Therapy GmbH, Troisdorf, Deutschland.  

Der Bieter ist eine Holdinggesellschaft und beschäftigt keine Mitarbeiter.  
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5.2 Beteiligungsstruktur des Bieters 

Alleingesellschafter des Bieters ist die Varian Medical Systems International AG ("Varian 
International"), eine Gesellschaft, die nach Schweizer Recht gegründet wurde, mit Sitz in 
Steinhausen, Schweiz, und Geschäftsadresse in Hinterbergstr. 14, 6330 Cham, Schweiz. 
Varian International ist im Handelsregister des Kantons Zug unter Firmennummer CHE-
105.742.500 eingetragen. Das Aktienkapital der Varian International beläuft sich auf 
CHF 400.000,00. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot agiert die Varian 
International ausschließlich als Holdinggesellschaft des Bieters und hält weder unmittelbar 
noch mittelbar MMS Aktien. 

Alleingesellschafter der Varian International ist die Varian Medical Systems Nederland B.V. 
("VMS Nederland"), eine Gesellschaft, die nach niederländischem Recht gegründet wurde, 
mit Sitz in Kokermolen 2, 3994DH Houten, Niederlande. VMS Nederland ist in der Kamer van 
Koophandel für Midden-Nederland unter der Nummer 30100753 eingetragen. Das 
Stammkapital der VMS Nederland beläuft sich auf EUR 22.700,00. Im Zusammenhang mit 
dem Übernahmeangebot agiert die VMS Nederland ausschließlich als Holdinggesellschaft der 
Varian International und hält weder unmittelbar noch mittelbar MMS Aktien. 

Alleingesellschafter der VMS Nederland ist die Varian Medical Systems Nederland Holdings 
B.V. ("VMS Nederland Holdings"), eine Gesellschaft, die nach niederländischem Recht 
gegründet wurde, mit Sitz in Kokermolen 2, 3994DH Houten, Niederlande. VMS Nederland 
Holdings ist in der Kamer van Koophandel für Midden-Nederland unter der Nummer 50969773 
eingetragen. Das Stammkapital der VMS Nederland Holdings beläuft sich auf EUR 18.000,00. 
Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot agiert die VMS Nederland Holdings 
ausschließlich als Holdinggesellschaft der VMS Nederland und hält weder unmittelbar noch 
mittelbar MMS Aktien. 

Alleingesellschafter der VMS Nederland Holdings ist die Varian Medical Systems, Inc. 
("Varian", und Varian zusammen mit ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften die 
"Varian Gruppe"), eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht des Staates Delaware, USA, 
mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, und Geschäftsadresse in 3100 Hansen Way, Palo Alto, 
Kalifornien, USA. Varian ist eingetragen im Unternehmensregister von Delaware unter der 
Nummer 0820557. Das Stammkapital der Varian beläuft sich auf USD 99.978.975,00. Zum 
31. Dezember 2014 waren folgende größere Aktionäre: Vanguard Group, Inc. mit 7,6 %, 
BlackRock Fund Advisors mit 5,0 %, State Street Global Advisors mit 4,6 %, Generation 
Investment Management, LLP mit 4,5 %, Alecta Pensionsförsäkring AG mit 3,8 %, Veritas 
Asset Managment, LLP mit 3,7 % und Loomis Sayles & Company, L.P. mit 3,5 % am 
ausgegebenen und stimmberechtigten Grundkapital der Varian beteiligt. Im Zusammenhang 
mit dem Übernahmeangebot agiert die Varian ausschließlich als Holdinggesellschaft der VMS 
Nederland Holdings und hält weder unmittelbar noch mittelbar MMS Aktien. 

ANLAGE 1 enthält eine detaillierte Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungsverhältnisse am Bieter. 

5.3 Hintergrundinformationen zum Bieter und zur Varian-Gruppe 

Die Stammaktien der Varian notieren an der New Yorker Börse unter dem Kürzel "VAR". Die 
Varian Gruppe ist weltweit führender Hersteller medizinischer Geräte und Software für die 
Behandlung von Krebs und sonstigen Erkrankungen mittels Strahlentherapie, Radiochirurgie, 
Protonentherapie und Brachytherapie. Die Varian Gruppe ist darüber hinaus ein führender 
Lieferant von Komponenten zur Röntgenbilddarstellung, einschließlich Röntgenröhren, 
digitalen Detektoren und Bildverarbeitungssoftware sowie von Arbeitsplätzen zur Nutzung in 
medizinischen, wissenschaftlichen und gewerblichen Umgebungen und für 
Sicherheitskontrollen und zerstörungsfreie Prüfungen. Mit einer jährlichen Investition von 
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sieben bis acht Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung hat sich Varian der 
Verbesserung der Effektivität ihrer Produkte und Dienstleistungen verschrieben, wobei das 
Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum aller Geschäftsbereiche vorantreibt und ihr Ziel, 
weltweit Millionen von Leben zu retten, erreicht. 

Ausweislich des geprüften Jahresabschlusses nach den in den USA allgemein anerkannten 
Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles, "US 
GAAP") für das am 26. September 2014 endende Geschäftsjahr 2014 der Varian, hat Varian 
im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von ca. USD 3.049,8 Mio. (ca. EUR 2.392,0 
Mio.1) erwirtschaftet. Zum 26. September 2014 beschäftigte die Varian Gruppe in 
Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa und China ca. 6.800 Voll- und Teilzeitmitarbeiter 
und verfügt über mehr als 70 Vertriebs- und Supportzentren weltweit.  

5.4 Beschreibung der mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen 

Mit dem Bieter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage gemeinsam 
handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG sind Varian sowie die in 
ANLAGE 2 aufgeführten Personen (zusammen die "Gemeinsam Handelnden Personen"). 
Die in ANLAGE 2 genannten, mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen sind 
(unmittelbare und mittelbare) Tochterunternehmen der Varian. Es gibt keine weiteren mit 
dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG.  

5.5 Unwiderrufliche Verpflichtungsverträge 

Am 17. Dezember 2014 hat der Bieter sieben unwiderrufliche Verpflichtungsverträge (sog. 
Irrevocable Undertakings) (zusammen die "Unwiderruflichen Verpflichtungsverträge") 
mit den folgenden MMS Aktionären (zusammen die "Annehmenden Aktionäre") hinsichtlich 
der Annahme dieses Angebots abgeschlossen:  

Annehmende Aktionäre MMS Aktien Anteil am 
gesamten 

Grundkapital 
der MMS AG 
(gerundet) 

Anteil am 
stimmberechtigten 

Grundkapital(*) 

(gerundet) 

Dr. Carl Joseph Gabriel Evertsz 138.571 7,61 % 8,05 % 
Fortelus Special Situations Master 
Fund Ltd 

196.969 10,82 % 11,44 % 

Dr. Hartmut Jürgens  300.918 16,54 % 17,47 % 
Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen 354.039 19,45 % 20,55 % 
Peter Kuhlmann-Lehmkuhle 54.749 3,01 % 3,18 % 
PEN GmbH 124.084 6,82 % 7,20 % 
Axxion S.A 65.000 3,57 % 3,77 % 
Summe 1.234.330 67,82 % 71,66 % 
(*) Eingetragenes Grundkapital der MMS AG abzüglich der 97.553 von der MMS AG gehaltenen eigenen 
Aktien (vgl. unten Ziffer 6.1). 

 
Nach den unwiderruflichen Verpflichtungsverträgen haben sich die Annehmenden Aktionäre 
verpflichtet, das Angebot des Bieters für insgesamt 1.234.330 MMS Aktien, die ca. 67,82 % 
des gesamten Grundkapitals bzw. ca. 71,66 % des stimmberechtigten Grundkapitals der MMS 
AG ausmachen, anzunehmen. Dabei hat sich jeder Annehmende Aktionär verpflichtet, dieses 
Angebot zu dem in der Angebotsunterlage genannten Angebotspreis anzunehmen und seine 

                                               
1  Unter Zugrundelegung eines Wechselkurses von EUR 1 = 1,275 zum 26. September 2014 (Quelle: 

http://www.oanda.com/lang/de/currency/historical-rates am 26. September 2014). 
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Annahme des Angebots weder anzufechten noch von seiner Annahme zurückzutreten. Jeder 
der unwiderruflichen Verpflichtungsverträge steht unter den gleichen Bedingungen, nämlich 
der Abgabe dieses Angebots und der Annahme des Angebots von Aktionären, die mindestens 
75 % des stimmberechtigten Grundkapitals (eingetragenes Grundkapital der MMS AG im 
Umfang von 1.820.000 MMS Aktien abzüglich der von der Zielgesellschaft gehaltenen eigenen 
97.553 MMS Aktien, insgesamt also 1.722.447 MMS Aktien) repräsentieren, dies entspricht 
mindestens 1.291.836 MMS Aktien. 

5.6 Gegenwärtig vom Bieter oder von mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen oder 
deren Tochterunternehmen gehaltene MMS Aktien 

Weder der Bieter noch die mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen oder deren 
Tochtergesellschaften halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 
direkt oder indirekt MMS Aktien und es werden ihnen auch keine Stimmrechte Dritter aus MMS 
Aktien nach § 30 WpÜG zugerechnet. 

5.7 Informationen zu Wertpapiergeschäften  

Am 17. Dezember 2014 schloss der Bieter Unwiderrufliche Verpflichtungsverträge in Bezug auf 
71,66 % des stimmberechtigten Grundkapitals (eingetragenes Grundkapital der MMS AG 
abzüglich der von der Zielgesellschaft gehaltenen eigenen Aktien) der MMS AG ab (vgl. oben 
Ziffer 5.5) und hält daher zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 
sonstige Instrumente gemäß § 25a Wertpapierhandelsgesetz ("WpHG"), die sich auf ca. 
67,82 % des gesamten Grundkapitals der MMS AG beziehen. Diese sonstigen Instrumente 
werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage auch indirekt gemäß 
§ 25a Abs. 1 WpHG von den in ANLAGE 1 genannten Personen (die "Beherrschenden 
Personen des Bieters")gehalten.  

Mit Ausnahme dieser Transaktionen haben weder der Bieter noch mit dem Bieter Gemeinsam 
Handelnde Personen oder deren (unmittelbare oder mittelbare) Tochterunternehmen an der 
Börse oder außerbörslich MMS Aktien oder Finanzinstrumente oder sonstige Instrumente 
gemäß §§ 25, 25a WpHG erworben oder Vereinbarungen zu derartigen Erwerben 
abgeschlossen.  

Der Bieter behält sich vor, weitere MMS Aktien außerhalb des Angebots während der 
Annahmefrist und der Weiteren Annahmefrist direkt oder über mit dem Bieter Gemeinsam 
Handelnde Personen oder deren Tochterunternehmen zu erwerben. 

6. BESCHREIBUNG DER ZIELGESELLSCHAFT 

6.1 Rechtliche Grundlage und Kapitalstruktur  

Die MeVis Medical Solutions AG, Caroline-Herschel-Str. 1, 28359 Bremen, Deutschland, ist 
eine deutsche Aktiengesellschaft. Die MMS AG hat ihren Sitz in Bremen und ist im 
Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 23791 eingetragen. Das Grundkapital 
der Zielgesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Angebots 
EUR 1.820.000,00 und ist in 1.820.000 nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien mit 
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Es gibt nur eine 
Aktiengattung. Alle Aktien berechtigen zum vollen Stimmrecht und Gewinnbezugsrecht. Nach 
den dem Bieter bekannten Informationen hielt die MMS AG zum 30. September 2014 97.553 
eigene Aktien, dies entspricht ca. 5,36 % des Grundkapitals. 

Das gesamte Grundkapital der MMS AG ist zum Handel am Regulierten Markt an der 
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter ISIN DE000A0LBFE4 (WKN A0LBFE) 
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zugelassen. Die MMS Aktien werden dort im XETRA-Handel sowie im Freiverkehr in Frankfurt, 
Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart gehandelt.  

Gemäß § 5 Abs. 5 der Satzung der MMS AG ist der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ermächtigt, bis zum 9. Juni 2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 
EUR 910.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen nennwertlosen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes 
Kapital"). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand der 
MMS AG ist jedoch in den folgenden Fällen ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre einmalig oder mehrmalig auszuschließen: 

 für Spitzenbeträge;  

 bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage, wenn die Kapitalerhöhung 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den maßgeblichen Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenpreis gilt der Mittelwert der 
Schlusskurse für die Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 
fünf Börsentage vor Beschlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der neuen 
Aktien. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt der Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen 
Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Vermittlung des 
Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft 
bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten 
zu zahlen ist;  

 zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, Teilen von 
Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten (wie z. B. Patenten, Gebrauchsmustern, 
Marken oder hierauf gerichteten Lizenzen) oder sonstigen Produktrechten oder 
sonstigen Sacheinlagen; 

 zur Ausgabe von Belegschaftsaktien an Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit dieser 
verbundener Unternehmen; oder 

 in sonstigen Fällen, die im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen.  

Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung der MMS AG besteht bedingtes Kapital in Höhe von bis zu 
EUR 130.000,00 durch Ausgabe von bis zu 130.000 nennwertlosen auf den Namen lautenden 
Stückaktien ("Bedingtes Kapital"). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Aktienoptionen ausgeübt werden, die aufgrund der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 22. August/28. September 2007 bis zum 31. Dezember 2011 
gewährt werden, oder wie diejenigen Aktienoptionen ausgeübt werden, die aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2011 bis zum 31. Dezember 2015 
gewährt werden. Die aufgrund der Bezugsrechte ausgegebenen neuen Aktien sind für das 
gesamte Geschäftsjahr, in dem die Ausübung des Bezugsrechts wirksam wird, 
dividendenberechtigt.  

Im Jahre 2007 hat die Hauptversammlung der MMS AG den Vorstand ermächtigt mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienoptionsplan ("Aktienoptionsplan") für Mitarbeiter 
und Mitglieder der Geschäftsführung aufzulegen. Die Ermächtigung wurde durch Beschluss der 
Hauptversammlung in 2011 bis zum 31. Dezember 2015 verlängert. Nach öffentlich 
zugänglichen Informationen wurden 71.510 Aktienoptionen bis zum 31. Dezember 2013 
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gewährt. Keine von den gewährten Aktienoptionen war zum 31. Dezember 2013 ausübbar. 
Nach Informationen der MMS AG, die dem Bieter zur Verfügung gestellt wurden, waren oder 
werden keine der gewährten Aktienoptionen in 2014 und 2015 ausübbar.  

6.2 Geschäftstätigkeit 

Gegenstand der MMS AG ist die Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer 
Software- und Produkte im Bereich der Computerunterstützung in der Medizin. Die 
Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder 
mittelbar zu dienen bestimmt sind. Die MMS AG ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen 
zu beteiligen und darf Zweigniederlassungen errichten und unterhalten.  

Nach Angaben im Zwischenbericht der MMS AG zum 30. September 2014 entwickelt die MMS 
Gruppe innovative Software zur Analyse und Bewertung von Bilddaten und vermarktet diese 
an Hersteller von Medizinprodukten und Anbietern von medizinischen IT-Plattformen.  

Die klinischen Schwerpunkte der MeVis Gruppe sind dabei die bildbasierte Früherkennung und 
Diagnostik epidemiologisch bedeutsamer Erkrankungen, wie z.B. Brust-, Lungen-, Leber-, 
Prostata- und Darmkrebs sowie neurologische Erkrankungen. Die Software-Applikationen 
unterstützen dabei alle zur Anwendung kommenden bildgebenden Verfahren. Dazu zählen 
nicht nur die auf Röntgenstrahlen basierenden Verfahren wie Computertomographie, die 
digitale Mammographie oder die digitale Tomosynthese, sondern auch die 
Magnetresonanztomographie (auch Kernspintomographie), die digitale Sonographie und die 
simultane Nutzung mehrerer Verfahren (Multimodalität). Hinzu kommen weitere bildgebende 
Verfahren wie z.B. die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), Sono-Elastographie oder 
molekulare Bildgebung. Die MMS Gruppe liefert für Weltmarktführer in der Medizinbranche 
Technologien und Applikationen.  

Darüber hinaus bietet die MMS Gruppe im Bereich MeVis Distant Services bildbasierte 
Unterstützung bei der Planung und Durchführung von chirurgischen Eingriffen. MeVis Distant 
Services bietet individuelle Dienstleistungen zur softwaregestützten Aufbereitung, quantitative 
Analysen und patientenindividuelle Visualisierungen radiologischer Bilddaten.   

Zum 30. September 2014 hatte die MMS AG insgesamt 93 Arbeitnehmer als 
Vollzeitäquivalente (zum 30. September 2013: 94 Arbeitnehmer). Die MMS AG hält 51 % an 
der MeVis BreastCare GmbH & Co. KG ("MeVis KG"), einem Gemeinschaftsunternehmen 
(Joint Venture) mit der Siemens AG. Zum 30. September 2014 hielt die Siemens AG 49 % des 
Gesellschaftskapitals der MeVis KG. Die MeVis Breast Care Verwaltungsgesellschaft mbH ist 
die Komplementärin der MeVis KG. Die Beteiligungsverhältnisse entsprechen denen der MeVis 
KG.  

Gemäß den Angaben des Zwischenberichts zum 30. September 2014 (Q3/2014) der MMS AG 
sind die Beteiligungsverhältnisse der MMS AG zum 30. September 2014 wie folgt: Prof. Dr. 
Heinz-Otto Peitgen hält ca. 19,45 % der MMS Aktien (ca. 354.039 MMS Aktien), Dr. Hartmut 
Jürgens hält ca. 16,53 % (ca. 300.846 MMS Aktien), Dr. Carl Joseph Gabriel Evertsz hält ca. 
8,09 % (ca. 147.238 MMS Aktien), Peter Kuhlmann-Lehmkuhle hält ca. 3,01 % (ca. 54.749 
MMS Aktien), Fortelus Special Situations Master Fund Ltd hält ca. 10,92 % (ca. 198.744 MMS 
Aktien), PEN GmbH hält ca. 6,82 % (ca. 124.084 MMS Aktien), Axxion S.A. hält ca. 3,59 % 
(ca. 65.338 MMS Aktien), die MMS AG hält ca. 5,36 % (97.553 MMS Aktien) eigene Aktien und 
ca. 26,23 % (ca. 477.386 MMS Aktien) befinden sich im Streubesitz. 

6.3 Ausgewählte Finanzzahlen 

Im Geschäftsjahr 2013 erzielte die MMS Gruppe gemäß dem nach den International Financial 
Reporting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind ("IFRS"), und den ergänzend gemäß 
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§ 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten 
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 einen Umsatz von EUR 14,617 Mio. (2012: 
EUR 13,347 Mio.) und wies ein Ergebnis nach Steuern von EUR 3,681 Mio. (2012: EUR 2,164 
Mio.) aus.  

Nach dem Zwischenabschluss zum 30. September 2014 erzielte die MMS AG zum 
30. September 2014 Umsatzerlöse von EUR 9,661 Mio. bei einem Ergebnis nach Steuern von 
EUR 3,456 Mio. 

6.4 Gesellschaftsorgane 

Der Vorstand der MMS AG besteht gegenwärtig aus zwei Personen: Herr Marcus Kirchhoff 
(Vorstandsvorsitzender) und Herr Dr. Robert Hannemann (Finanzvorstand). 

Dem Aufsichtsrat gehören gegenwärtig drei Personen an: Herr Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen, 
Herr Dr. Jens J. Kruse und Herr Peter Kuhlmann-Lehmkuhle. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
ist gegenwärtig Herr Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen, der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Dr. 
Jens J. Kruse.  

6.5 Gemeinsam mit der Zielgesellschaft handelnde Personen 

Nach den dem Bieter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage bekannten 
Informationen sind die in ANLAGE 3 aufgelisteten Gesellschaften Mehrheitsbeteiligungen der 
MMS AG, die als mit der MMS AG gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 
WpÜG zu betrachten sind.  

Nach den dem Bieter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage zur 
Verfügung stehenden Informationen gibt es keine weiteren Personen, die als mit der MMS AG 
gemeinsam handelnd im Sinne von § 2 Abs. 5 Satz 2 WpÜG zu betrachten sind. 

6.6 Hinweis auf die Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der MMS AG zum 
Übernahmeangebot 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der MMS AG haben gemäß § 27 Abs. 1 WpÜG eine 
begründete Stellungnahme zu dem Angebot sowie zu jeder seiner Änderungen abzugeben und 
diese gemäß § 27 Abs. 3 WpÜG unverzüglich nach Übermittlung der Angebotsunterlage und 
deren Änderungen durch den Bieter nach § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG zu veröffentlichen.  

7. HINTERGRUND DES ANGEBOTS  

Im Juli 2014 wurde Varian von der M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg, 
Deutschland ("MM Warburg"), im Zusammenhang mit einem möglichen Erwerb einer 
erheblichen Minderheitsbeteiligung an der MMS AG kontaktiert. Nach Abschluss einer 
geeigneten Vertraulichkeitsvereinbarung am 18. Juli 2014 erfolgten erste Gespräche zwischen 
Varian und MM Warburg. Varian wurde gestattet, eine begrenzte Due Diligence durchzuführen 
und ein unverbindliches Angebot zum Erwerb aller Aktien an der MMS AG abzugeben. Im 
Rahmen der Due Diligence wurden Informationen zu wesentlichen Aspekten der Geschäfte der 
MMS Gruppe, insbesondere der rechtlichen, finanziellen, steuerlichen und geschäftlichen 
Situation der MMS Gruppe, offen gelegt. Nach einer entsprechenden Prüfungs- und 
Strukturierungsphase hat der Bieter am 17. Dezember 2014 die Entscheidung zur Abgabe 
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb der MMS Aktien getroffen. 

Am 17. Dezember 2014 hat der Bieter diese Entscheidung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG 
veröffentlicht und das gesetzlich vorgesehene Verfahren zum vorliegenden freiwilligen 
öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb der MMS Aktien eingeleitet. 
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8. ABSICHTEN DES BIETERS UND DER BEHERRSCHENDEN PERSONEN DES BIETERS IM 

HINBLICK AUF DIE ZUKUNFT DER MMS AG UND DES BIETERS 

8.1 Künftige Geschäftstätigkeit der MMS AG 

Im Falle einer erfolgreichen Durchführung dieses Angebots wird der Bieter Mehrheitsaktionär 
der MMS AG. Der Bieter sieht sein Engagement als langfristig an. Primäres Ziel des Bieters 
und der Beherrschenden Personen des Bieters ist es, die Geschäftstätigkeit der MMS AG und 
ihrer Tochtergesellschaften aufrechtzuerhalten und auszubauen, wobei strukturelle 
Änderungen, die die Rechtsform der einzelnen Gesellschaften der MMS Gruppe, insbesondere 
die der Zielgesellschaft, betreffen, nicht ausgeschlossen sind (vgl. nachfolgend unter Ziffer 
15.3). 

Als Teil der Varian Gruppe würde die MMS AG weiterhin an seinem derzeitigen Standort in 
Bremen Krebsvorsorge- und Bildverarbeitungsanwendungen entwickeln, wo es im Rahmen des 
Varian-Bildverarbeitungskomponenten-Geschäfts, das seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, 
USA, hat, als ein Kompetenzzentrum dienen würde. Aufgrund der umfassenden weltweiten 
Vertriebskanäle und der Fähigkeit, Erstausrüstern (original equipment manufacturers, OEM) 
vollständigere Teilsysteme anzubieten, ist Varian der Auffassung, dass sie Zugang zu einer 
größeren Kundenbasis erhalten kann, über die sie mehr Produkte der MMS Gruppe verkaufen 
kann, als dies die MMS AG alleine könnte. Auf Grund der größeren und breit gefächerten 
Kundenbasis ist Varian außerdem der Auffassung, dass sie ein stabileres Umfeld für das 
Wachstum des Geschäfts der MMS AG bieten kann, als dies die MMS AG als eigenständige 
Gesellschaft könnte. In Zukunft beabsichtigt Varian die Nutzung möglicher technologischer 
Synergien innerhalb ihres Portfolios von Bildverarbeitungskomponenten und –produkten sowie 
MMS Lösungen, um OEM-Kunden eine schnellere Markteinführung neuer lebensrettender 
Diagnostikprodukte zu ermöglichen. Die Varian Gruppe ist auch offen, andere Akquisitionen im 
In- und Ausland zu prüfen und damit die MMS AG zu stärken und auszubauen. 

Der Bieter und die Beherrschenden Personen des Bieters beabsichtigen nicht, den Sitz der 
MMS AG zu verlegen. Ebenso wenig beabsichtigen der Bieter und die Beherrschenden 
Personen des Bieters, den Standort wesentlicher Unternehmensteile zu schließen, zu verlegen 
oder neu auszurichten. 

8.2 Absichten in Bezug auf die Verwendung des Vermögens oder künftige Verpflichtungen 

Der Bieter und die Beherrschenden Personen des Bieters beabsichtigen keine Veränderungen 
in Bezug auf die Verwendung des Vermögens oder künftige Verpflichtungen der MMS AG. 

8.3 Absichten des Bieters hinsichtlich der Arbeitnehmer und deren Vertretungen sowie der 
Beschäftigungsbedingungen und der Organe der Zielgesellschaft 

Der Bieter glaubt daran, dass die Arbeitnehmer wichtig für den weiteren anhaltenden Erfolg 
der MMS Gruppe sind. Der Bieter und die Beherrschenden Personen des Bieters beabsichtigen 
daher keine Änderungen bei den Arbeitnehmern und deren Beschäftigungsbedingungen der 
MMS Gruppe. Varian beabsichtigt, mögliche gemeinsam nutzbare Dienste und Funktionen mit 
anderen operativ tätigen Gesellschaften des Bieters zu prüfen, aber erwartet dadurch 
grundsätzlich keine Auswirkungen auf die derzeitigen Beschäftigungsbedingungen. Der Bieter 
und die Beherrschenden Personen des Bieters beabsichtigen, keine Veränderungen innerhalb 
der MMS Gruppe vorzunehmen, die sich negativ auf den Betriebsrat sowie andere 
Vertretungen der Arbeitnehmer der MMS Gruppe auswirken würden.  
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Der Bieter und die Beherrschenden Personen des Bieters beabsichtigen, mit dem 
gegenwärtigen Vorstand der MMS AG weiterhin zusammenzuarbeiten. Der Bieter beabsichtigt, 
die gegenwärtige Organisationstruktur mit einem Managementreporting an den Leiter des 
Varian Geschäftsbereichs "Abbildungselemente" grundsätzlich beizubehalten.  

Der Aufsichtsrat der MMS AG besteht laut Satzung aus drei Mitgliedern, die von den 
Anteilseignern gewählt werden. Der Bieter und die Beherrschenden Personen des Bieters 
erwägen, im Rahmen der nächsten Hauptversammlung der MMS AG seine bis dahin 
erworbenen Stimmrechte dergestalt einzusetzen, den Aufsichtsrat durch von ihm 
vorzuschlagende Personen teilweise neu zu besetzen und ggf. die Anzahl der 
Aufsichtsratsmitglieder insgesamt zu erhöhen, sofern dies rechtlich zulässig bzw. erforderlich 
ist. 

8.4 Angaben über die Absichten zur Zukunft des Bieters 

Der Bieter betreibt kein operatives Geschäft, beschäftigt keine Mitarbeiter und ist rein 
vermögensverwaltend und als Holdinggesellschaft tätig. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
dieser Angebotsunterlage beabsichtigt der Bieter, weder die zukünftige Geschäftstätigkeit, 
noch den Sitz und Standort wesentlicher Unternehmensteile, die Verwendung des Vermögens 
oder künftige Verpflichtungen zu verändern, mit Ausnahme derjenigen Änderungen die im 
Rahmen der "Erwarteten Auswirkungen eines erfolgreichen Angebots auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Bieters und der Varian Gruppe" (Ziffer 14.2 der 
Angebotsunterlage) dargestellt sind. Es bestehen Überlegungen, die Geschäftsführung des 
Bieters gegebenenfalls, und vom Wachsen des Umfangs der Vermögensverwaltung abhängig 
zu erweitern bzw. bestimmte Verwaltungsfunktionen auf Varian zu verlagern. 

9. GEGENLEISTUNG 

9.1 Art und Höhe der gebotenen Gegenleistung 

Die Gegenleistung besteht aus einer Geldleistung in Euro zum Angebotspreis. Die 
Gegenleistung, die den MMS Aktionären für ihre MMS Aktien angeboten wird, hat gemäß § 31 
Abs. 1 WpÜG in Verbindung mit §§ 4 und 5 WpÜG-AngebotsVO bestimmte 
Mindestanforderungen hinsichtlich der konkreten Preishöhe zu erfüllen und gleichzeitig 
angemessen zu sein. 

(a) Gesetzlicher Mindestangebotspreis  

Nach § 31 Abs. 1 und 7 WpÜG in Verbindung mit §§ 4 und 5 WpÜG-AngebotsVO muss 
die den MMS Aktionären im Falle eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im 
Sinne von § 29 Abs. 1 WpÜG für ihre MMS Aktien angebotene Gegenleistung 
angemessen sein. Die Gegenleistung darf dabei einen nach § 31 Abs. 1 WpÜG i.V.m. 
§§ 4 und 5 WpÜG-AngebotsVO zu ermittelnden Mindestwert nicht unterschreiten. 
Demnach darf die den MMS Aktionären anzubietende Gegenleistung je MMS Aktie den 
höheren der beiden nachfolgend ermittelten Werte nicht unterschreiten: 

(i) Vorerwerbe des Bieters 

Nach § 4 WpÜG-AngebotsVO hat die Gegenleistung mindestens den Wert der 
höchsten vom Bieter, einer mit ihm Gemeinsam Handelnden Person oder deren 
Tochterunternehmen gewährten oder vereinbarten Gegenleistung für den Erwerb 
von Aktien der MMS AG innerhalb der letzten sechs Monate vor der 
Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage, d.h. vom 27. Juli 2014 bis zum 
27. Januar 2015, zu entsprechen.  
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Weder der Bieter noch die mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen und 
deren Tochterunternehmen haben innerhalb der letzten sechs Monate vor 
Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage MMS Aktien erworben, noch Verträge 
über den Erwerb von MMS Aktien abgeschlossen mit Ausnahme der hierin 
genannten Transaktionen (Unwiderrufliche Verpflichtungsverträge).  
 
Wie in Ziffer 5.5 ausgeführt, hat der Bieter am 17. Dezember 2014 sieben 
unwiderrufliche Verpflichtungsverträge mit den Annehmenden MMS Aktionären 
über die Annahme dieses Angebots zu einem Preis von EUR 17,50 je MMS Aktie 
abgeschlossen, die ca. 67,82 % des gesamten Grundkapitals bzw. ca. 71,66 % 
des stimmberechtigten Grundkapitals2 der MMS AG ausmachen. Die 
unwiderruflichen Verpflichtungsverträge stehen jeweils unter den 
aufschiebenden Bedingungen der Durchführung dieses Angebots und der 
Annahme des Angebots durch MMS Aktionäre, die mindestens 75 % des 
stimmberechtigten Grundkapitals (eingetragenes Grundkapital der MMS AG 
abzüglich der von der Zielgesellschaft gehaltenen eigenen Aktien) 
repräsentieren. Jeder der Annehmenden Aktionäre wird die MMS Aktien gemäß 
den Bestimmungen und Bedingungen dieses Angebots übertragen.    
 

(ii) Gewichteter Durchschnittsbörsenpreis 

Nach § 5 WpÜG-AngebotsVO muss die Gegenleistung mindestens dem 
gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der MMS Aktien der 
MMS AG während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der 
Entscheidung zur Abgabe dieses Übernahmeangebots am 17. Dezember 2014 
entsprechen. Der von der BaFin mitgeteilte Mindestpreis beträgt EUR 15,52 je 
MMS Aktie zum relevanten Datum am 16. Dezember 2014. 
 

Mit einem Angebotspreis in Höhe von EUR 17,50 je MMS Aktie erfüllt die vom Bieter 
angebotene Gegenleistung die gesetzlichen Anforderungen des § 31 Abs. 1 und 7 
WpÜG i. V. m. § 5 WpÜG-AngebotsVO. 

(b) Angemessenheit der gebotenen Gegenleistung 

Der Bieter hat die Angemessenheit des Angebotspreises nach dem Börsenpreis 
bestimmt, zu dem die MMS Aktien vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe 
eines Angebots am 17. Dezember 2014 gehandelt wurden. Der Gesetzgeber misst dem 
Börsenkurs der Aktien von Zielgesellschaften eine maßgebliche Bedeutung für die 
Bewertung der Angemessenheit eines Angebots bei (vgl. § 31 Abs. 1 und 7 WpÜG, §§ 4 
und 5 der WpÜG-AngebotsVO).  

Auch für den Bieter ist ein Vergleich von Angebotspreis und historischen Börsenkursen 
ein nachvollziehbarer und adäquater Maßstab für die Beurteilung der Angemessenheit 
des Angebotspreises. MMS Aktionäre konnten ihre Aktien zu diesen Kursen über die 
Börse veräußern und haben MMS Aktien auch veräußert. Die MMS Aktien wiesen und 
weisen bis zur Veröffentlichung dieses Angebots ein hinreichend hohes Maß an 
Streubesitz auf, weshalb das Handelsvolumen und die Liquidität der MMS Aktien 
ausreichend hoch waren und sind, damit der Börsenkurs als relevante Bezugsgröße 
dienen kann.  

Varian hat auch den erwarteten zukünftigen Cash Flow der MMS AG basierend auf der 
ausgewogenen Bewertung der Chancen und Risiken, die während der Due Diligence 

                                               
2 Eingetragenes Grundkapital der MMS AG abzüglich der 97.553 von der MMS AG gehaltenen eigenen Aktien (vgl. unten Ziffer 6.1). 
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betrachtet wurden, abgebildet. Ausgehend von diesen Prognosen hat Varian eine 
Discounted Cash Flow Analyse erstellt, um den Verkehrswert der MMS Aktien zu 
ermitteln. Danach betrug der Verkehrswert der MMS Aktien zum Stichtag 17. November 
2014 EUR 16,14. 

Die Angemessenheit des Angebotspreises lässt sich auch aus den jeweiligen 
Prämienaufschlägen des Angebotspreises auf verschiedene vor Veröffentlichung des 
Angebots festgestellte Börsenkurse der MMS Aktien ablesen:  

(i) Prämie auf den Durchschnittspreis der letzten drei Monate 

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von EUR 1,98 oder ca. 12,76 % auf 
den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der MMS Aktien 
während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur 
Abgabe dieses Übernahmeangebots gemäß § 10 WpÜG am 17. Dezember 2014, 
der nach Auskunft der BaFin EUR 15,52 betrug. 

(ii) Prämie auf den Durchschnittspreis der letzten sechs Monate 

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von EUR 2,46 oder ca. 16,36 % auf 
den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der MMS Aktien 
während der letzten sechs Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur 
Abgabe dieses Übernahmeangebots gemäß § 10 WpÜG am 17. Dezember 2014, 
der EUR 15,04 betrug (Quelle: CapitalIQ am 17. Dezember 2014). 

9.2 Keine Anwendbarkeit des § 33b WpÜG  

Die Satzung der MMS AG sieht keine Anwendung von § 33b Abs. 2 WpÜG vor. 
Dementsprechend ist der Bieter nicht zur Leistung von Entschädigungszahlungen gemäß § 33b 
Abs. 5 WpÜG verpflichtet. 

9.3 Angaben über Geldleistungen oder andere geldwerte Vorteile für Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder der MMS AG und mögliche Interessenkonflikte 

Vom Bieter oder von mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen wurden den 
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der MMS AG in Zusammenhang mit diesem 
Übernahmeangebot keine Geldleistungen oder geldwerten Vorteile gewährt oder in Aussicht 
gestellt. Hiervon ausgenommen ist die Zahlung des Angebotspreises an Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats der MMS AG für MMS Aktien, die diese Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats der MMS AG im Rahmen dieses Angebots verkaufen. 

9.4 Angaben über die Anwendung weiterer Bewertungsmethoden 

Die Festsetzung der Angebotspreises beruht ausschließlich auf den oben unter Ziffer 9.1 
beschriebenen Bewertungen. Andere Bewertungsmethoden hat der Bieter nicht angewandt. 

10. FINANZIERUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS 

10.1 Transaktionsvolumen 

Die Gesamtzahl der von der MMS AG ausgegebenen Aktien beläuft sich derzeit auf 1.820.000 
Stück. Der Bieter hält derzeit weder unmittelbar noch mittelbar MMS Aktien. Der Bieter geht 
nicht davon aus, dass während der Annahmefrist oder der Weiteren Annahmefrist zusätzliche 
MMS Aktien emittiert werden, da nach Auskunft des Vorstands der MMS AG keine der 
Optionen, die unter dem Aktienoptionsplan an Mitarbeiter oder Vorstandsmitglieder gewährt 
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wurden, bis zum 31. Dezember 2014 ausübbar waren oder bis zum 31. Dezember 2015 
ausübbar werden.    

Falls das Angebot vom Bieter für alle MMS Aktien angenommen werden sollte, beläuft sich die 
maximale Zahlungsverpflichtung zur Finanzierung des Angebots auf EUR 31,85 Mio. (d.h. der 
Angebotspreis von EUR 17,50 pro MMS Aktie multipliziert mit 1.820.000 MMS Aktien). Die 
Transaktionskosten werden maximal ca. EUR 1 Mio. betragen (die "Transaktionskosten"). 
Hiervon werden ca. EUR 920.000,00 von der Varian Gruppe und ca. EUR 80.000,00 von dem 
Bieter getragen. Die Gesamtkosten der Varian Gruppe zum Erwerb aller MMS Aktien auf Basis 
dieses Angebots betragen daher ca. EUR 32,85 Mio., einschließlich der Transaktionskosten 
(die "Erwartete Transaktionsgesamtkosten"). 

10.2 Finanzierungsmaßnahmen 

Der Bieter hat vor Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage alle notwendigen Maßnahmen 
ergriffen, um sicherzustellen, dass ihm die zur vollständigen Erfüllung dieses Angebots 
notwendigen finanziellen Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Geldleistung zur Verfügung 
stehen. 

Am 12. Januar 2015 hat die Varian International als Gesellschafter des Bieters EUR 31,85 Mio. 
Eigenkapital im Rahmen einer Bareinlage in die Kapitalrücklage des Bieters eingebracht. Der 
Bieter verfügt über ein Bankguthaben von ca. EUR 39,76 Mio., das sofort verfügbar ist.  

Insgesamt stehen dem Bieter daher ausreichende finanzielle Mittel zur vollständigen Erfüllung 
dieses Angebots zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Geldleistung zur Verfügung. 

10.3 Finanzierungsbestätigung 

Die Commerzbank AG, Regionalfiliale Darmstadt, mit Geschäftsadresse in Rheinstr. 14, 
Darmstadt, Deutschland, ein von dem Bieter unabhängiges 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, hat mit Schreiben vom 13. Januar 2015 gemäß § 13 
Abs. 1 Satz 2 WpÜG bestätigt, dass der Bieter die notwendigen Maßnahmen getroffen hat, um 
sicherzustellen, dass die zur vollständigen Erfüllung des Angebots notwendigen Mittel zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Geldleistung zur Verfügung stehen. Dieses Schreiben ist der 
Angebotsunterlage als ANLAGE 4 beigefügt. 

11. ANGABEN ZU BEHÖRDLICHEN GENEHMIGUNGEN UND VERFAHREN IM 
ZUSAMMENHANG MIT DEM ERWERB DER WERTPAPIERE DER MMS AG  

11.1 Kein Erfordernis der Fusionskontrolle  

Der voraussichtliche Erwerb der MMS Aktien aufgrund dieses Angebots bedarf keiner 
Fusionskontrolle oder anderer behördlicher Genehmigungen. 

11.2 Gestattung der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 

Die BaFin hat die Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage am 26. Januar 2015 gestattet. 
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12. ANGEBOTSBEDINGUNG 

12.1 Angebotsbedingung 

Dieses Angebot und die durch seine Annahme mit den MMS Aktionären zustande kommenden 
Verträge stehen unter der aufschiebenden Bedingung einer Mindestannahmeschwelle dieses 
Angebots (die "Angebotsbedingung"). Die Zahl der MMS Aktien, für die das Angebot 
wirksam angenommen wurde und für die kein Rücktritt erklärt wurde, beträgt zum Ende der 
Annahmefrist mindestens 75 % des stimmberechtigten Grundkapitals (eingetragenes 
Grundkapital der MMS AG im Umfang von 1.820.000 MMS Aktien abzüglich der von der 
Zielgesellschaft gehaltenen eigenen 97.553 MMS Aktien, insgesamt also 1.722.447 MMS 
Aktien), dies entspricht mindestens 1.291.836 MMS Aktien ("Mindestschwelle"). Bei der 
Feststellung des Erreichens der Mindestschwelle bleiben eigene MMS Aktien, für die die MMS 
AG das Angebot wirksam annimmt, unberücksichtigt. 

Die MMS Aktien sind Namensaktien. Da Bankhaus Neelmeyer gemäß Ziffer 13.3(a)(v) die 
Annahmeerklärungen auf Verlangen erhält, ist Bankhaus Neelmeyer in der Lage festzustellen, 
ob und in welchem Umfang die MMS AG das Angebot für eigene MMS Aktien bis zur jeweiligen 
Mitteilung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG bzw. bis zum Ende der Annahmefrist angenommen 
hat. Der Bieter wird dies in den Mitteilungen gemäß § 23 Abs. 1 WpÜG (vgl. Ziffer 17) 
entsprechend veröffentlichen. 
 

12.2 Verzicht auf Angebotsbedingung 

Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WpÜG kann der Bieter bis zu einem Werktag vor Ablauf der 
Annahmefrist, soweit rechtlich zulässig, auf die Angebotsbedingung verzichten. Der Verzicht 
steht dem Eintritt der Angebotsbedingung gleich. Der Verzicht steht ebenso einer Änderung 
des Angebots im Sinne von § 21 Abs. 5 WpÜG gleich. Damit verlängert sich die Angebotsfrist 
um zwei Wochen und endet damit am 24. März 2015 um 24:00 Uhr, sofern die 
Veröffentlichung der Änderung innerhalb der letzten zwei Wochen vor Ablauf der Annahmefrist 
erfolgt (vgl. auch Ziffer 4.4). 

12.3 Nichteintritt der Angebotsbedingung 

Das Angebot erlischt, wenn die in dieser Angebotsunterlage in Ziffer 12.1 aufgeführte 
Angebotsbedingung nicht eingetreten ist oder auf sie nicht zulässigerweise verzichtet worden 
ist. Verträge, die im Zusammenhang mit der Annahme des Angebots geschlossen wurden, 
werden dann nicht wirksam.  

12.4 Veröffentlichung des Eintritts oder Nichteintritts der Angebotsbedingung 

Der Bieter wird Folgendes unverzüglich bekannt geben: (i) den Verzicht auf die 
Angebotsbedingung, wobei ein solcher Verzicht bis spätestens einen Werktag vor Ende der 
Annahmefrist erklärt werden muss, (ii) den Umstand, dass die Angebotsbedingung entweder 
erfüllt worden ist oder wirksam darauf verzichtet worden ist und (ii) den Umstand, dass die 
Angebotsbedingung nicht mehr erfüllt werden kann.  

Die vorbezeichneten Bekanntmachungen werden vom Bieter im Internet unter 
www.variango1.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
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13. ANNAHME UND DURCHFÜHRUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS  

13.1 Zentrale Abwicklungsstelle 

Bankhaus Neelmeyer, Am Markt 14-16, 28195 Bremen, Deutschland, wurde vom Bieter als 
zentrale Abwicklungsstelle mit der technischen Abwicklung dieses Übernahmeangebots 
beauftragt. 

13.2 Maßnahmen zur Annahme des Angebots  

MMS Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten ihre Depotbank mit Sitz oder 
Niederlassung in Deutschland wegen möglicher Fragen zur Annahme des Angebots und der 
technischen Abwicklung kontaktieren. Diese wurden separat über die Annahme- und 
Durchführungsmodalitäten des Angebots informiert und sind gehalten, Kunden, die MMS 
Aktien in ihrem Depot halten, über das Angebot und die erforderlichen Annahmeschritte zu 
informieren. 

MMS Aktionäre können dieses Angebot nur dadurch wirksam annehmen, dass sie innerhalb 
der Annahmefrist (zur Annahme des Angebots während der Weiteren Annahmefrist siehe 
Ziffer 13.8):  

 schriftlich die Annahme des Angebots gegenüber ihrer jeweiligen Depotbank erklären 
("Annahmeerklärung") und 

 ihre Depotbank anweisen, die Umbuchung der in ihrem Depot befindlichen MMS Aktien, 
für die sie das Angebot annehmen wollen (Eingereichte MMS Aktien), in die 
ISIN DE000A14KRT9 (WKN A14KRT) bei der Clearstream Banking AG vorzunehmen. 

Die Annahmeerklärung wird nur wirksam, wenn die Eingereichten MMS Aktien bis spätestens 
18:00 Uhr am zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist bei der Clearstream 
Banking AG in die ISIN DE000A14KRT9 (WKN A14KRT) umgebucht worden sind. Diese 
Umbuchungen sind durch die jeweilige Depotbank nach Erhalt der Annahmeerklärung 
unverzüglich zu veranlassen. 

Annahmeerklärungen, die bei der jeweiligen Depotbank nicht innerhalb der Annahmefrist oder 
falsch oder unvollständig ausgefüllt eingehen, gelten nicht als Annahme des Angebots und 
berechtigen den betreffenden MMS Aktionär nicht zum Erhalt der Gegenleistung. 

Weder der Bieter noch im Auftrag des Bieters handelnde Personen sind verpflichtet, den 
betreffenden MMS Aktionären über etwaige Mängel oder Fehler in der Annahmeerklärung zu 
unterrichten. Der Bieter und in dessen Auftrag handelnde Personen haften nicht, falls keine 
solche Unterrichtung erfolgt.  

13.3 Weitere Erklärungen und Zusicherungen der MMS Aktionäre bei Annahme des Angebots 

Durch Annahme dieses Angebots gemäß Ziffer 13.2: 

(a) weisen die annehmenden MMS Aktionäre ihre jeweilige Depotbank sowie etwaige 
Zwischenverwahrer der betreffenden MMS Aktien an und ermächtigen diese,  

(i) die Eingereichten MMS Aktien zunächst in dem Wertpapierdepot des 
annehmenden MMS Aktionärs zu belassen, jedoch die Umbuchung in die 
ISIN DE000A14KRT9 (WKN A14KRT) bei der Clearstream Banking AG zu 
veranlassen; 
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(ii) ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die 
Eingereichten MMS Aktien nach Ablauf der Annahmefrist (frühestens jedoch nach 
Eintritt der Angebotsbedingung, soweit der Bieter auf diese nicht nach 
§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WpÜG verzichtet hat) Bankhaus Neelmeyer auf deren 
Depot bei der Clearstream Banking AG zur Übereignung an den Bieter zur 
Verfügung zu stellen; 

(iii) ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die 
Eingereichten MMS Aktien, jeweils einschließlich sämtlicher Nebenrechte, die 
zum Zeitpunkt der Abwicklung dieses Angebots bestehen, insbesondere der 
Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2014, an den Bieter Zug-um-Zug 
gegen Zahlung des Angebotspreises für die Eingereichten MMS Aktien auf das 
Konto der jeweiligen Depotbank bei der Clearstream Banking AG nach den 
Bestimmungen des Angebots zu übertragen; 

(iv) ihrerseits etwaige Zwischenverwahrer der betreffenden Eingereichten MMS 
Aktien sowie die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, dem 
Bieter oder Bankhaus Neelmeyer alle für Erklärungen und Veröffentlichung des 
Bieters nach dem WpÜG erforderlichen Informationen direkt oder über die 
Depotbank zur Verfügung zu stellen, insbesondere die Anzahl der auf dem Konto 
der Depotbank bei der Clearstream Banking AG in die ISIN DE000A14KRT9 
(WKN A14KRT) umgebuchten MMS Aktien an jedem Bankarbeitstag während der 
Annahmefrist mitzuteilen; und 

(v) die Annahmeerklärung auf Verlangen an Bankhaus Neelmeyer weiterzuleiten; 

(b) beauftragen und bevollmächtigen die annehmenden MMS Aktionäre ihre jeweilige 
Depotbank sowie Bankhaus Neelmeyer, jeweils unter Befreiung von dem Verbot des 
Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle zur Abwicklung des Angebots nach 
Maßgabe der Angebotsunterlage erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen 
vorzunehmen und Erklärungen abzugeben bzw. entgegenzunehmen und insbesondere 
die Übertragung des Eigentums an den Eingereichten MMS Aktien auf die Bieter 
herbeizuführen; 

(c) erklären die annehmenden MMS Aktionäre, dass 

(i) sie das Angebot in Übereinstimmung mit den Bedingungen der 
Angebotsunterlage für die in der Annahmeerklärung spezifizierten MMS Aktien 
akzeptieren; 

(ii) sie ihre Eingereichten MMS Aktien auf den Bieter unter den aufschiebenden 
Bedingungen  

(A) des Eintritts der Angebotsbedingung, sofern der Bieter auf diese nicht 
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WpÜG verzichtet hat; und 

(B) des Ablaufs der Annahmefrist 

Zug-um-Zug gegen Zahlung des Angebotspreises auf das Konto der jeweiligen 
Depotbank bei der Clearstream Banking AG übertragen; und 

(iii) die Eingereichten MMS Aktien im Zeitpunkt der Übertragung des Eigentums auf 
den Bieter in ihrem alleinigen Eigentum stehen und frei von Rechten und 
Ansprüchen Dritter sind und keinen Verfügungsbeschränkungen unterliegen. 
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Die in Abschnitt 13.3(a) bis 13.3(c) aufgeführten Erklärungen, Anweisungen, Zusicherungen, 
Aufträge und Vollmachten und Ermächtigungen werden von den annehmenden MMS 
Aktionären im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung des Angebots 
unwiderruflich erteilt bzw. abgegeben. Sie erlöschen erst im Fall des wirksamen Rücktritts von 
dem durch Annahme des Angebots geschlossenen Vertrag bzw. mit endgültigem Ausfall der 
Angebotsbedingung gemäß Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage. MMS Aktionäre, die die in 
Abschnitt 13.3(a) bis 13.3(c) aufgeführten Erklärungen, Anweisungen, Zusicherungen, 
Aufträge, Vollmachten und Ermächtigungen nicht unwiderruflich erteilen bzw. abgeben, 
werden so behandelt, als ob sie das Angebot nicht angenommen hätten.  

13.4 Rechtsfolgen der Annahme  

Mit der Annahme dieses Übernahmeangebots kommt zwischen dem Bieter und dem 
annehmenden MMS Aktionär über die Anzahl der vom annehmenden MMS Aktionär 
Eingereichten MMS Aktien ein Kauf- und Übereignungsvertrag gemäß den Bestimmungen 
dieser Angebotsunterlage zustande, wonach das Eigentum sämtlicher Eingereichten MMS 
Aktien auf den Bieter übertragen wird. Dieser Vertrag und seine Auslegung unterliegen 
ausschließlich deutschem Recht. Mit Übereignung der Aktien gehen sämtliche mit diesen 
Aktien verbundene Rechte, einschließlich sämtlicher Nebenrechte, die zum Zeitpunkt der 
Abwicklung dieses Angebots bestehen, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung ab dem 
1. Januar 2014, auf den Bieter über. Darüber hinaus gibt jeder das Angebot annehmende MMS 
Aktionär unwiderruflich die in Ziffer 13.3 dieser Angebotsunterlage genannten Erklärungen 
und Zusicherungen ab und erteilt die in Ziffer 13.3 dieser Angebotsunterlage genannten 
Weisungen, Aufträge, Vollmachten und Ermächtigungen. Wenn die Angebotsbedingung gemäß 
Ziffer 12.1 nicht erfüllt wird, kommen das Übernahmeangebot und die durch Annahme des 
Angebots geschlossenen Verträge nicht wirksam zustande und eine Rückabwicklung gemäß 
Ziffer 13.11 wird vorgenommen. 

13.5 Abwicklung des Angebots und Erhalt der Gegenleistung  

Die Gegenleistung für die Eingereichten MMS Aktien und die Nachträglich Eingereichten MMS 
Aktien wird an die Depotbank des MMS Aktionärs, der das Angebot angenommen hat, 
frühestens am vierten, spätestens jedoch am achten Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren 
Annahmefrist und dem Eintritt der in Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage beschriebenen 
Angebotsbedingung auf das Konto der jeweiligen Depotbank bei der Clearstream Banking AG 
überwiesen.  

Die Überweisung des von dem Bieter dem jeweiligen MMS Aktionär geschuldeten 
Angebotspreises erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Angebots Zug-um-Zug 
gegen Umbuchung der Eingereichten MMS Aktien und der Nachträglich Eingereichten MMS 
Aktien auf das Depot der Bankhaus Neelmeyer bei der Clearstream Banking AG zum Zwecke 
der Übereignung dieser Aktien an den Bieter. 

Die Verpflichtung zur Zahlung des Angebotspreises gegenüber dem jeweiligen MMS Aktionär 
hat der Bieter mit der Gutschrift des jeweils geschuldeten Angebotspreises auf dem Konto der 
jeweiligen Depotbank bei der Clearstream Banking AG erfüllt. Die Zuweisung des jeweils 
geschuldeten Angebotspreises zum Konto des annehmenden MMS Aktionärs obliegt hierbei der 
jeweiligen Depotbank.  

13.6 Kosten und Spesen  

Für MMS Aktionäre ist die Annahme des Angebots über eine Depotbank mit Sitz in 
Deutschland (einschließlich einer deutschen Niederlassung eines ausländischen Instituts) 
grundsätzlich kosten- und gebührenfrei. Hiervon ausgenommen sind die Kosten für die 
Übermittlung der Annahmeerklärung an die jeweilige Depotbank sowie Gebühren 
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ausländischer Depotbanken und andere Gebühren und Auslagen, wie die aus der Annahme des 
Angebots gegebenenfalls resultierenden ausländischen Börsen-, Umsatz- oder 
Wechselsteuern. Diese sind von den MMS Aktionären, die dieses Angebot annehmen, selbst zu 
tragen.  

13.7 Annahme des Angebots innerhalb der möglicherweise verlängerten Annahmefrist  

Die vorstehend beschriebenen Hinweise zur Durchführung des Angebots gelten entsprechend 
für die Annahme des Angebots innerhalb der möglicherweise verlängerten, unter Ziffer 4.4 
beschriebenen, Annahmefrist. 

13.8 Annahme des Angebots innerhalb der Weiteren Annahmefrist  

Für die Annahme des Angebots innerhalb der Weiteren Annahmefrist gelten ebenfalls die 
Bestimmungen dieser Angebotsunterlage, insbesondere die Regelungen von Ziffer 13. 
Dementsprechend kann eine Annahme durch die MMS Aktionäre während der Weiteren 
Annahmefrist nur wirksam erfolgen durch  

(a) Abgabe einer Annahmeerklärung entsprechend Ziffern 13.2 und 13.3 sowie 

(b) fristgerechte Umbuchung der MMS Aktien, hinsichtlich derer das Angebot gemäß den 
Bestimmungen und Bedingungen dieser Angebotsunterlage in der Weiteren 
Annahmefrist angenommen wurde (Nachträglich Eingereichte MMS Aktien), in die 
ISIN DE000A14KRU7 (WKN A14KRU) bei der Clearstream Banking AG. Die Umbuchung 
wird durch die Depotbank nach Erhalt der Annahmeerklärung veranlasst. 

Im Fall der Abgabe der Annahmeerklärung innerhalb der Weiteren Annahmefrist gegenüber 
der Depotbank gilt die Umbuchung der MMS Aktien in die ISIN DE000A14KRU7 
(WKN A14KRU) als rechtzeitig erfolgt, wenn diese bis spätestens 18:00 Uhr am zweiten 
Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist bewirkt worden ist.  

Der Angebotspreis für die Nachträglich Eingereichten MMS Aktien wird an die Depotbank des 
MMS Aktionärs, der das Angebot angenommen hat, frühestens am vierten, spätestens jedoch 
am achten Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist und dem Eintritt der in 
Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage beschriebenen Angebotsbedingung auf das Konto der 
jeweiligen Depotbank bei der Clearstream Banking AG überwiesen.  

MMS Aktionäre, die das Angebot innerhalb der Weiteren Annahmefrist annehmen wollen, 
sollten sich mit eventuellen Fragen an ihre Depotbank wenden.  

13.9 Handel mit Eingereichten und Nachträglich Eingereichten MMS Aktien 

Die Eingereichten MMS Aktien mit der ISIN DE000A14KRT9 (WKN A14KRT) können 
voraussichtlich ab dem zweiten Bankarbeitstag nach dem Beginn der Annahmefrist bis zum 
Ende der Annahmefrist im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Einstellung des Börsenhandels mit den Eingereichten 
MMS Aktien erfolgt voraussichtlich mit Ablauf der Annahmefrist.  

Ein börslicher Handel mit Nachträglich Eingereichten MMS Aktien ist während der Weiteren 
Annahmefrist nicht vorgesehen.   

Der Bieter weist darauf hin, dass das Handelsvolumen der Eingereichten MMS Aktien gering 
sein und starken Schwankungen unterliegen könnte. Personen, die Eingereichte MMS Aktien 
erwerben, übernehmen im Hinblick auf diese Eingereichten MMS Aktien alle Rechte und 
Pflichten des jeweiligen Verkäufers aus dem durch die Annahme des Angebots geschlossenen 
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Vertrag. MMS Aktien, die nicht zum Verkauf eingereicht worden sind, können weiterhin unter 
der ISIN DE000A0LBFE4 (WKN A0LBFE) gehandelt werden. 

13.10 Rücktrittsrecht  

MMS Aktionäre, die das Angebot angenommen haben, haben unter bestimmten 
Voraussetzungen das Recht, von der Annahme des Angebots zurückzutreten. Hinsichtlich der 
Ausübung und der Rechtsfolgen des Rücktrittsrechts wird auf Ziffer 16 verwiesen.  

13.11 Rückabwicklung bei Nichteintritt der Angebotsbedingung   

Das Angebot erlischt, wenn die in dieser Angebotsunterlage aufgeführte Angebotsbedingung 
nicht eintritt oder – soweit zulässig – nicht auf sie verzichtet wird. Gleichzeitig werden die 
Verträge, die mit der Annahme des Angebots geschlossen wurden, unwirksam. Detaillierte 
Informationen hinsichtlich der Rückabwicklung in einem solchen Fall sind ebenfalls in Ziffer 16 
zu finden. 

13.12 Erwerb von MMS Aktien außerhalb des Angebotsverfahrens und Veröffentlichungspflicht  

Der Bieter und die mit dem Bieter Gemeinsam Handelnden Personen beabsichtigen derzeit 
nicht, direkt oder indirekt MMS Aktien außerhalb des Angebots über die Börse oder 
außerbörslich zu erwerben. Sollte der Bieter oder mit dem Bieter Gemeinsam Handelnde 
Personen oder deren Tochterunternehmen dennoch nach Veröffentlichung der 
Angebotsunterlage und vor der letzten Veröffentlichung der zugegangenen 
Annahmeerklärungen zu diesem Angebot gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG außerhalb 
des Angebotsverfahrens MMS Aktien erwerben, wird die Anzahl der erworbenen Aktien und die 
Höhe der Stimmrechtsanteile sowie die Art und Höhe der für jeden Anteil gewährten 
Gegenleistung unverzüglich gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG im Internet unter 
http://www.variango1.de sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber hinaus wird die 
BaFin gemäß § 14 Abs. 3 Satz 2 WpÜG informiert. 

13.13 Aufbewahrung von Unterlagen 

Diejenigen MMS Aktionäre, die das Angebot angenommen haben, sowie die Depotbank sollten 
die Unterlagen über die Annahme des Angebots sorgfältig aufbewahren.  

14. ERWARTETE AUSWIRKUNGEN EINES ERFOLGREICHEN ANGEBOTS AUF DIE 
VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DES BIETERS UND DER VARIAN GRUPPE 

Bei den nachfolgenden Aussagen zu den erwarteten Auswirkungen des Übernahmeangebots 
auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Bieters und der Varian Gruppe handelt es 
sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Die Einschätzung der zukünftigen Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Bieters und der Varian Gruppe beruht auf bestimmten, nachfolgend näher 
erläuterten Annahmen, die möglicherweise nur teilweise oder gar nicht eintreten werden. Die 
Angaben können daher erheblich von den zukünftigen tatsächlichen finanziellen Ergebnissen 
und Auswirkungen des Übernahmeangebots auf den Bieter und die Varian Gruppe abweichen. 

Der Bieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die folgenden Angaben zur Bilanz bzw. zum 
Ertrag eine vereinfachte und ungeprüfte Bilanz bzw. eine vereinfachte und ungeprüfte 
Ertragsrechnung darstellen. Die folgenden Annahmen und Darstellungen wurden nicht von 
einem Wirtschaftsprüfer geprüft oder verifiziert. Es handelt sich insoweit um ungeprüfte 
Angaben. 
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14.1 Status quo und Annahmen 

Die folgenden Erklärungen und zukunftsbezogenen Angaben zu den zu erwartenden 
Auswirkungen eines erfolgreichen Angebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Bieters sowie der Varian Gruppe beruhen auf den folgenden Annahmen:  

(a) Status quo 

(i) Der Bieter wurde mit einem Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 
gegründet. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Oktober bis zum 30. September. Der 
Jahresabschluss wird gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 
aufgestellt.  

(ii) Die zuletzt geprüfte Bilanz und die zuletzt geprüfte Gewinn- und 
Verlustrechnung datieren vom 30. September 2012. Ungeprüfte 
Finanzinformationen vom 30. September 2013 werden dargestellt sowie 
ungeprüfte und vorläufige Finanzinformationen vom 30. September 2014 
verwandt, um die Folgen des Angebots auf die jährlichen Finanzinformationen 
des Bieters darzustellen.  

(iii) Gegenwärtig halten weder der Bieter noch mit dem Bieter Gemeinsam 
Handelnde Personen MMS Aktien. 

(iv) Die erforderlichen Mittel, um den Angebotspreis für 1.820.000 MMS Aktien 
abzudecken, wurden als Eigenkapital von der Varian International zur Verfügung 
gestellt.  

(b) Annahmen 

(i) Nach diesem Angebot wird der Bieter alle 1.820.000 MMS Aktien zum 
Angebotspreis von EUR 17,50 je MMS Aktie zu einem Gesamtpreis von 
EUR 31,85 Mio. erwerben. 

(ii) Die Transaktionskosten in Höhe von ca. EUR 1,0 Mio. werden bei der Varian 
Gruppe als Anschaffungsnebenkosten anfallen. Von dieser Summe werden ca. 
EUR 0,08 Mio. beim Bieter anfallen.  

(iii) Abgesehen vom beabsichtigten Erwerb der MMS Aktien gemäß dieses Angebots 
sind keine sonstigen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Bieters sowie der Varian Gruppe zu berücksichtigen, die sich in Zukunft 
ergeben können. 

(c) Hinweise 

Der Bieter weist darauf hin, dass die Auswirkungen der Übernahme der MMS AG auf die 
zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters und der Varian Gruppe 
gegenwärtig nicht genau vorhergesagt werden können. Das hat insbesondere folgende 
Gründe: 

(i) Die genaue Höhe der Kosten (einschließlich der Transaktionskosten) wird erst 
feststehen, wenn das Angebot abgeschlossen ist. 

(ii) Etwaige Synergiepotenziale und Geschäftschancen, die aus der Übernahme der 
MMS AG resultieren, können nur nach erfolgter Durchführung des Angebots 
detailliert analysiert werden und wurden daher nicht berücksichtigt. 
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(iii) Die MMS AG bilanziert nach IFRS, während Varian nach US GAAP bilanziert. Den 
Abschlüssen liegen daher unterschiedliche Bilanzierungsverfahren, -grundsätze, 
-methoden und –richtlinien zugrunde. Darüber hinaus erstellen die MMS AG und 
Varian ihre Jahresabschlüsse auf der Grundlage unterschiedlicher 
Geschäftsjahre. Die Quantifizierung der Auswirkungen dieser Unterschiede ist 
dem Bieter nicht möglich. Diese Auswirkungen sind dementsprechend nicht 
berücksichtigt.  

(iv) Da die Jahresabschlüsse der Varian in USD erfolgen, mussten die relevanten 
Beträge in EUR umgerechnet werden. Soweit in den nachstehenden 
Darstellungen Zahlen aus dem Konzernjahresabschluss der Varian zum 
26. September 2014 einbezogen sind, wurde zur Umrechnung von USD in EUR 
ein Umrechnungskurs von 1:0,78433 angesetzt. 

14.2 Erwartete Auswirkungen auf die Vermögens- , Finanz- und Ertragslage des Bieters  

(a) Erwartete Auswirkungen auf die Bilanz des Bieters 

Der geprüfte Jahresabschluss des Bieters zum 30. September 2012 ist die vor der 
Veröffentlichung der Angebotsunterlage zuletzt geprüfte und veröffentlichte 
Information, während die Finanzangaben des Bieters zum 30. September 2013 sowie 
die vorläufigen Finanzangaben des Bieters zum 30. September 2014 noch ungeprüft 
sind. 

Unter der Annahme, dass (1) dieses Angebot auf Basis des derzeitigen Grundkapitals 
vollständig von allen MMS Aktionären angenommen wird und (2) dass ein Teil der 
Transaktionskosten in Höhe von ca. EUR 0,08 Mio., der erforderlich ist, um die beim 
Bieter anfallenden Transaktionskosten zu decken, direkt nach Abschluss des 
Übernahmeangebots abfließt, würde sich nach Einschätzung des Bieters das 
durchgeführte Angebot auf Grundlage des HGB und einer vereinfachten und 
ungeprüften Rechnung wie folgt auswirken: 

(i) Die Finanzanlagen werden von EUR 17,67 Mio. um EUR 31,85 Mio. auf 
EUR 49,52 Mio. aufgrund des Erwerbs der MMS Aktien ansteigen. 

(ii) Die Kapitalrücklage des Bieters wird durch Bareinlage der Varian International 
von EUR 305,86 Mio. um EUR 31,85 Mio. auf EUR 337,71 Mio. erhöht.  

(iii) Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wird nach der 
Finanzausstattung von EUR 7,91 Mio. um EUR 31,85 Mio. auf EUR 39,76 Mio. 
erhöht und nach dem Übernahmeangebot um ca. EUR 31,93 Mio. auf ca. EUR 
7,83 Mio. reduziert. 

(iv) Der Jahresfehlbetrag wird nach dem Übernahmeangebot von EUR 29,44 Mio. um 
ca. EUR 0,08 Mio. auf ca. EUR 29,52 Mio. erhöht. Diese Erhöhung entspricht 
dem vom Bieter zu tragenden Anteil an den Transaktionskosten (insgesamt ca. 
EUR 1,0 Mio). 

  

                                               
3 Quelle: http://www.oanda.com/lang/de/currency/historical-rates am 26. September 2014. 
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Abbildung: Vereinfachte und ungeprüfte Einzelbilanz des Bieters 

Bilanz in tausend 
EUR nach HGB(*) 

Zum 30. 
September 

2012 
(geprüft) 

Zum 30. 
September 

2013 
(ungeprüft) 

Zum 30. 
September 

2014 
(ungeprüft) 

Nach 
Finanzaus-
stattung 

Nach 
Übernahme-

angebot 

Aktiva      

     

Anlagevermögen      

Finanzanlagen 17.670 17.670 17,670 17.670 49.520 
      

Umlaufvermögen      

Forderungen und 
sonstige 
Vermögensgegenstä
nde 

21.698 39.591 49.727 49.727 49.727 

Kassenbestand und 
Guthaben bei 
Kreditinstituten 

2.317 4.185 7.909 39.759 7.829  
 

      

Bilanzsumme 
Aktiva 

41.686 61.446 75.306 107.156 107.076 

      

Passiva       

Eigenkapital      

Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 
Kapitalrücklagen 185.450 242.950 305.860 337.710 337.710 
Gewinn- / 
Verlustvortrag  

-151.273 -166.071 -223.436 -223.436 -223.436 

Jahresfehlbetrag  -14.798 -37.739 -29.441 -29.441 -29.521 
      
Rückstellungen  16 15 31 31 31 
      
Verbindlichkeiten 22.267 22.267 22.267 22.267 22.267 
      

Bilanzsumme 
Passiva 

41.686 61.446 75.306 107.156 107.076 

 (*) Abweichungen vom rechnerischen Ergebnis (sofern vorhanden) beruhen auf 
Rundungsdifferenzen. 

 

(b) Erwartete Auswirkungen auf die Ertragslage des Bieters 

Im Folgenden wird ein Überblick über die erwartete Ertragslage des Bieters gegeben. 
Nach erfolgreicher Durchführung dieses Angebots haben voraussichtlich folgende 
Faktoren Auswirkungen auf die Ertragslage des Bieters. 

Zukünftig wird der Ertrag neben den Erträgen der drei Tochterunternehmen des Bieters 
aufgrund der schon bestehenden Ergebnisabführungsverträge weitere Erträge durch 
Dividendenzahlungen der MMS AG beinhalten. Die Höhe dieser Dividendenzahlungen ist 
jedoch nicht vorhersehbar. Eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2015 wird 
nicht erwartet. Die MMS AG hat seit mehr als vier Geschäftsjahren keine Dividende 
ausgezahlt und war mangels Bilanzgewinn auch nicht in der Lage, Dividendenzahlungen 
zu leisten. 
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14.3 Erwartete Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Varian Gruppe 

Varian wird künftig sämtliche Anteile am Bieter über die Varian International halten.  

Eine nachfolgend wiedergegebene, verkürzte Konzernbilanz zum 26. September 2014 sowie 
ausgewählte Finanzangaben der Varian Gruppe für das Geschäftsjahr endend zum 
26. September 2014 basieren auf den in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Annahmen 
und Vorbehalten und dienen lediglich der Veranschaulichung der erwarteten Auswirkungen auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Varian Gruppe. Die Angaben stammen aus dem 
nach US GAAP erstellten geprüften Jahresabschluss der Varian zum 26. September 2014 und 
dem nach IFRS erstellten ungeprüften Zwischenabschluss für den Neun-Monats-Zeitraum zum 
30. September 2014 der MMS AG.  

(a) Erwartete Auswirkungen auf die konsolidierte Bilanz der Varian Gruppe 

Auf der Grundlage ausgewählter Finanzangaben, die der geprüften Konzernbilanz der 
Varian Gruppe endend zum 26. September 2014 entnommen und die in 
Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen US GAAP erstellt sind, wird 
sich die Durchführung dieses Angebots und der Unwiderruflichen Verpflichtungsverträge 
(nach den Bestimmungen und Bedingungen dieses Angebots) nach Einschätzung der 
Varian Gruppe und unter den nachfolgenden Annahmen wie folgt auswirken: 

(i) Die Summe der Aktiva und die Summe der Passiva der Varian Gruppe wird sich 
von ca. EUR 2.633,12 Mio. um ca. EUR 6,5 Mio. auf ca. EUR 2.639,65 Mio. 
erhöhen; 

(ii) Varian wird den Erwerb der MMS Aktien mit Eigenkapitalmitteln finanzieren, 
dadurch verringern sich die liquiden Mittel der Varian Gruppe von ca. 
EUR 666,09 Mio. um ca. EUR 25,65 Mio. (eine Verringerung um EUR 31,85 Mio. 
auf Grund des Angebots und eine Verringerung um ca. EUR 1,0 Mio. auf Grund 
von erwarteten bei der Varian Gruppe anfallenden Transaktionskosten wird 
teilweise durch die Übernahme von Barmitteln der MMS AG in Höhe von 
EUR 7,2 Mio. kompensiert) auf ca. EUR 640,44 Mio.;  

(iii) Die Allokation des Kaufpreises zu den einzelnen Vermögenswerten und 
übernommenen Verbindlichkeiten ist vor Abschluss dieses Angebots nicht 
möglich. Zur Vereinfachung wird der Überschuss des erwarteten Kaufpreises 
(ausgehend davon, dass alle 1.820.000 MMS Aktien zu einem Angebotspreis von 
EUR 17,50 je MMS Aktie erworben werden), der über den 
Nettovermögenswerten der MMS AG liegt, dem Firmenwert (goodwill) und den 
immateriellen Vermögenswerten zugeordnet. Dadurch erhöhen sich der 
Firmenwert (goodwill) und die immateriellen Vermögenswerte der Varian Gruppe 
von EUR 220,8 Mio. um ca. EUR 17,47 Mio. auf ca. EUR 238,27 Mio.  
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Abbildung: Vereinfachte und ungeprüfte Bilanz der Varian Gruppe  
 

(Zahlen in tausend EUR nach 
US GAAP) (*) 

Varian zum 
26. September 

2014 
(geprüft) 

MMS Gruppe zum 
30. September 

2014 
(ungeprüft) 

Anpassungen 

Varian nach 
Durchführung des 

Übernahme-
angebots 

Aktiva  
(assets) 

    
    

Kurzfristige 
Vermögenswerte  
(current assets) 

    

Liquide Mittel  
(cash and cash equivalents) 

666.068 7.199 (32.850) 640.435 

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistung abzüglich netto 
Wertberichtigungen auf 
zweifelhafte Forderungen 
(Accounts receivable, net of 
allowance for doubtful 
accounts) 

574.052 3.686 - 577.738 

Sonstiges Umlaufvermögen  
(other current assets) 

716.036 9.105 - 725.141 

Langfristige 
Vermögenswerte 
(Non-current assets) 

    

Grundstück, Gebäude und 
Ausrüstung 
(Property, plant and 
equipment, net) 

265.093 398 - 265.491 

Firmenwert und immaterielle 
Vermögenswerte 
(Goodwill and intangible assets) 

220.795 15.761 1.711 238.267 

Andere langfristige 
Vermögenswerte  
(Other non-current assets) 

191.061 1.512 - 192.573 

Summe Aktiva  
(total assets) 

2.633.123 37.661 (31.139) 2.640.645 

     
Passiva 
(equity, reserves and 
liabilities) 

    

Kurzfristige 
Verbindlichkeiten 
(current liabilities) 

    

Rechnungsabgrenzungsposten 
(deferred revenue) 

330.853 2.235 - 333.088 

Sonstige kurzfristigen 
Verbindlichkeiten 
(other current liabilities) 

611.604 3.309 - 614.913 

Langfristige 
Verbindlichkeiten 
(non-current liabilities) 

422.908 1.978 - 424.886 

Summe Verbindlichkeiten  
(total liabilities) 

1.365.365 7.522 - 1.372.887 

Eigenkapital  
(total stockholders' equity) 

1.267.758 30.139 (31.139) 1.266.758 

Summe Passiva  
(total equity, reserves and 
liabilities) 

2.633.123 37.661 (31.139) 2.639.645 

(*) Abweichungen vom rechnerischen Ergebnis (sofern vorhanden) beruhen auf Rundungsdifferenzen. 
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(b) Erwartete Auswirkungen auf die Ertragslage der Varian Gruppe 

Auf der Grundlage der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung der Varian Gruppe 
nach US GAAP und für das am 26. September 2014 endende Geschäftsjahr und dem 
konsolidierten geprüften Jahresabschluss der MMS AG nach IFRS für das am 
31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr sowie dem Zwischenabschluss für den am 
30. September 2014 endenden Neun-Monats-Zeitraum, werden die folgenden 
Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Varian Gruppe unter der 
Annahme einer erfolgreichen Durchführung des Angebots erwartet: 

Abbildung: Vereinfachte und ungeprüfte Gewinn- und Verlustrechnung der Varian Gruppe 

(Zahlen in tausend EUR nach 
US GAAP) (*) 

Varian zum 
26. September 

2014 
(geprüft) 

MMS Gruppe  
zum 

30. September 2014 
(ungeprüft) 

Anpassungen 
Varian nach 

Durchführung des 
Übernahmeangebots 

Umsatz 
(revenues) 

2.391.958 12.732 - 2.404.690 

Operatives Ergebnis 
(operating earnings) 

447.957 4.023 (1.000) 450.980 

Ergebnis vor Steuern 
(earnings before taxes) 

450.588 4.709 (1.000) 454.297 

Nettoergebnis 
(net earnings) 

316.624 4.188 (1.000) 319.812 

(*) Abweichungen vom rechnerischen Ergebnis (sofern vorhanden) beruhen auf Rundungsdifferenzen. 

 
Insbesondere die Konsolidierung auf der Basis der Annahmen und der in diesem 
Abschnitt der Angebotsunterlage genannten Einschränkungen werden die folgenden 
Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Varian Gruppe haben: 

(i) Der Umsatz für das am 26. September 2014 endende Geschäftsjahr wurde 
berechnet, indem die entsprechenden Beträge aus den geprüften bzw. 
ungeprüften Gewinn- und Verlustrechnungen der Varian Gruppe und der 
MMS AG addiert wurden. 

(ii) Das operative Ergebnis der Varian Gruppe für das am 26. September 2014 
endende Geschäftsjahr erhöht sich von EUR 447,96 Mio. um das operative 
Ergebnis der MMS Gruppe in Höhe von EUR 4,02 Mio., das teilweise durch die bei 
der Varian Gruppe entstehenden Transaktionskosten in Höhe von ca. EUR 1,0 
Mio. kompensiert wird, auf ca. EUR 450,98 Mio.  

(iii) Das Ergebnis vor Steuern der Varian Gruppe erhöht sich für denselben Zeitraum 
von EUR 450,59 Mio. um das Ergebnis vor Steuern der MMS Gruppe in Höhe von 
EUR 4,71 Mio., das teilweise durch die bei der Varian Gruppe entstehenden 
Transaktionskosten in Höhe von ca. EUR 1,0 Mio. kompensiert wird, auf ca. EUR 
454,3 Mio.  

(iv) Das Nettoergebnis der Varian Gruppe erhöht sich für denselben Zeitraum von 
EUR 316,62 Mio. um das Nettoergebnis der MMS Gruppe in Höhe von EUR 4,19 
Mio., das teilweise durch den nachsteuerlichen Effekt der bei der Varian Gruppe 
entstehenden Transaktionskosten in Höhe von ca. EUR 1,0 Mio. unter der 
Annahme, dass kein Steuerabzug möglich ist, kompensiert wird, auf ca. 
EUR 319,81 Mio.  
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15. MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DIE SITUATION DER MMS AKTIONÄRE, DIE DIESES 
ANGEBOT NICHT ANNEHMEN  

MMS Aktionäre, die dieses Angebot nicht annehmen, bleiben Aktionäre der MMS AG. Sie 
sollten jedoch folgende mögliche Auswirkungen im Falle einer erfolgreichen Durchführung 
dieses Angebots berücksichtigen: 

15.1 Reduzierte Liquidität der MMS Aktien 

MMS Aktien, die nicht im Rahmen dieses Angebots an den Bieter verkauft und übereignet 
werden, können weiterhin börslich gehandelt werden, solange die Aktien zum Handel an einer 
Börse zugelassen sind. Jedoch wird die erfolgreiche Durchführung dieses Angebots die Anzahl 
der MMS Aktien im Streubesitz erheblich reduzieren. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass 
die Anzahl der MMS Aktien, die sich im so genannten Streubesitz befinden, nach erfolgreicher 
Durchführung dieses Angebots so gering sein wird, dass die MMS Aktien nur noch in stark 
vermindertem Umfang oder gar nicht mehr börslich gehandelt werden ("Verringerte 
Liquidität"). Dies kann zur Folge haben, dass Kauf- und Verkauforders überhaupt nicht oder 
nicht zeitnah durchgeführt werden. Gleichzeitig kann eine solche Verringerte Liquidität zu 
geringeren Marktpreisen und extremen Schwankungen im Börsenkurs führen. 

15.2 Börsenkurs 

Der derzeitige Börsenkurs der MMS Aktien berücksichtigt die Tatsache, dass der Bieter am 
17. Dezember 2014 seine Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots veröffentlicht hat. Es ist 
nicht sicher, dass sich der Kurs der MMS Aktien nach Ablauf der Annahmefrist auch weiterhin 
auf oder über dem derzeitigen Niveau bewegen wird. 

15.3 Strukturverändernde und sonstige wichtige Maßnahmen 

Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots wird der Bieter unter Umständen eine Mehrheit 
der MMS Aktien halten, die es ihm ermöglichen könnte, verschiedene gesetzliche 
strukturverändernde Maßnahmen durchzuführen. 

Diese Maßnahmen können einen erheblichen Einfluss auf die Handelbarkeit der MMS Aktien 
oder auf die mit den MMS Aktien verbundenen Rechte haben. Der Bieter könnte nach 
erfolgreicher Durchführung dieses Angebots erwägen, strukturverändernde und andere 
wichtige Maßnahmen bei der Zielgesellschaft durchzuführen. Insbesondere könnte der Bieter 
unter anderem mit der Zielgesellschaft beabsichtigen oder erwägen: 

(a) Abschluss von Unternehmensverträgen 

Sollte der Bieter nach Vollzug dieses Angebots oder zu einem späteren Zeitpunkt über 
mehr als 75 % des in der Hauptversammlung der MMS AG stimmberechtigten 
Grundkapitals verfügen, könnte der Bieter die Beschlussfassung über den Abschluss 
eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags zwischen dem als 
herrschendem Unternehmen und der MMS AG als beherrschtem Unternehmen 
veranlassen.  

Unter einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag könnte der Bieter dem 
Vorstand der MMS AG bindende Weisungen erteilen. Zudem wäre die MMS AG 
verpflichtet, alle Jahresüberschüsse an den Bieter abzuführen, die ohne die 
Gewinnabführung anfallen würden, abzüglich Verlustvorträgen und Einstellungen in die 
gesetzlichen Rücklagen. Der Bieter wäre verpflichtet, die jährlichen Jahresfehlbeträge 
der MMS AG auszugleichen, die ohne einen solchen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag entstehen würden und nicht durch Entnahmen aus den 
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während der Dauer des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags gebildeten 
anderen Gewinnrücklagen ausgeglichen wurden.  

Ein solcher Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag würde u.a. eine 
Verpflichtung des Bieters vorsehen, (i) die MMS Aktien der außenstehenden MMS 
Aktionäre auf deren Verlangen gegen eine angemessene Barabfindung zu erwerben, 
und (ii) an die verbleibenden außenstehenden MMS Aktionäre einen Ausgleich durch 
wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) zu leisten. Die Angemessenheit der 
der Höhe der Barabfindung und der Ausgleichszahlung könnte in einem gerichtlichen 
Spruchverfahren überprüft werden. 

Der Betrag der angemessenen Barabfindung könnte dem Angebotspreis für die MMS 
Aktien entsprechen, aber auch höher oder niedriger ausfallen.  

(b) Durchführung eines Squeeze-out 

Sofern der Bieter direkt oder indirekt eine Anzahl an MMS Aktien hält, die ein Aktionär 
einer Aktiengesellschaft gemäß den nachfolgenden Bestimmungen halten muss, um 
eine Übertragung der MMS Aktien der außenstehenden Aktionäre auf den Hauptaktionär 
gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung zu verlangen ("Squeeze-Out"), 
könnte er die für einen solchen Squeeze-Out der außenstehenden MMS Aktionäre 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Im Einzelnen: 

Der Bieter könnte verlangen, dass die Hauptversammlung der MMS AG die Übertragung 
der MMS Aktien der außenstehenden MMS Aktionäre auf den Bieter gegen Gewährung 
einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327 a ff. AktG (aktienrechtlicher 
Squeeze-Out) beschließt, falls dem Bieter oder einem von ihm abhängigen 
Unternehmen nach Vollzug dieses Angebots oder zu einem späteren Zeitpunkt 
mindestens 95 % des Grundkapitals der MMS AG gehören. Die Angemessenheit der 
Höhe der Barabfindung kann in einem gerichtlichen Spruchverfahren überprüft werden. 
Der Betrag der angemessenen Barabfindung könnte dem Angebotspreis für die MMS 
Aktien entsprechen, aber auch höher oder niedriger sein. 

Gehören dem Bieter mindestens 90 % des Grundkapitals der MMS AG, könnte der 
Bieter verlangen, dass die Hauptversammlung der MMS AG die Übertragung der MMS 
Aktien der außenstehenden MMS Aktionäre auf den Bieter gegen Gewährung einer 
angemessenen Barabfindung gemäß §§ 62 Abs. 2 UmwG, 327 a ff. AktG 
(umwandlungsrechtlicher Squeeze-Out) im Zusammenhang mit einer Verschmelzung 
beschließt. Die Angemessenheit der Höhe der Barabfindung kann in einem gerichtlichen 
Spruchverfahren überprüft werden. Der Betrag der angemessenen Barabfindung könnte 
dem Angebotspreis für die MMS Aktien entsprechen, aber auch höher oder niedriger 
sein. 

Sofern dem Bieter oder einem von ihm abhängigen Unternehmen nach Vollzug dieses 
Angebots mindestens 95 % des stimmberechtigten Grundkapitals der MMS AG gehören, 
könnte er einen gerichtlichen Antrag nach § 39 a Abs. 1 Satz 1 WpÜG stellen, wonach 
ihm die übrigen MMS Aktien gegen Gewährung einer angemessenen Abfindung durch 
Gerichtsbeschluss zu übertragen sind (übernahmerechtlicher Squeeze-Out). Ein Antrag 
nach § 39 a WpÜG muss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Annahmefrist 
gestellt werden.  

Die im Rahmen dieses Angebots gewährte Gegenleistung ist als angemessene 
Abfindung anzusehen, wenn der Bieter aufgrund dieses Angebots Aktien in Höhe von 
mindestens 90 % des vom Angebot betroffenen Grundkapitals erworben hat. MMS 
Aktionären, die das Angebot nicht angenommen haben, steht in dem Fall, dass der 
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Bieter berechtigt ist, einen Antrag nach § 39 a WpÜG zu stellen, ein Andienungsrecht 
gegenüber dem Bieter nach § 39 c WpÜG zu. 

Die Durchführung eines Squeeze-Outs der Minderheitsaktionäre würde zu einer 
Beendigung der Börsennotierung der MMS AG führen.  

(c) Durchführung umwandlungsrechtlicher Maßnahmen 

Nach erfolgreicher Durchführung des Übernahmeangebots wird der Bieter 
möglicherweise über einen Anteil von mindestens 75 % des Grundkapitals der MMS AG 
verfügen. Damit wäre der Bieter in der Lage, verschiedene umwandlungsrechtliche 
Maßnahmen, die die Zustimmung von 75 % des bei der Beschlussfassung in der 
Hauptversammlung vertretenen Grundkapitals erfordern, durchzuführen.  

So könnte der Bieter, nach erfolgreicher Durchführung dieses Angebots, alternativ oder 
im Nachgang zum Abschluss eines Unternehmensvertrages, einen Formwechsel in eine 
GmbH nach §§ 190 ff., 226 f., 238 ff. UmwG oder eine Verschmelzung der MMS AG auf 
eine nicht börsennotierte Kapitalgesellschaft nach §§ 2 ff., 60 ff. UmwG durchführen. 
Im Rahmen dieser Maßnahme könnten die Minderheitsaktionäre gegen angemessene 
Barabfindung aus der Gesellschaft ausscheiden. Eine solche Abfindung kann dem 
Angebotspreis entsprechen, aber auch höher oder niedriger ausfallen. 

(d) Durchführung eines Delisting 

Nach erfolgreicher Durchführung des Übernahmeangebots wird der Bieter 
möglicherweise in der Lage sein, auf die Rücknahme der Börsennotierung der MMS 
Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse hinzuwirken. Die Frankfurter 
Wertpapierbörse würde auf Antrag des Vorstands der MMS AG ein entsprechendes 
Widerrufsverfahren beginnen (so genanntes "Reguläres Delisting"). Für ein 
Reguläres Delisting bedarf es nach neuester Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(Beschluss vom 8. Oktober 2013 – II ZB 26/12) weder eines Beschlusses der 
Hauptversammlung noch eines Pflichtangebotes. 

Neben dem Regulären Delisting können auch die unter Ziffer 15.3(b) und 15.3(c) 
beschriebenen Maßnahmen zu einer Beendigung der Börsenzulassung von Amts wegen 
führen, da entweder – wie im Falle des Squeeze-Out – keine Liquidität in der Aktie 
besteht oder – wie im Falle der Umwandlung oder des Formwechsels – die 
Aktiengesellschaft als Wertpapieremittent nicht mehr existiert (so genanntes "Kaltes 
Delisting").  

Ein Delisting (sei es in Form eines Regulären Delisting oder eines Kalten Delisting) 
würde dazu führen, dass die MMS Aktionäre, die dieses Angebot nicht angenommen 
haben, ihre MMS Aktien nach wirksamen Widerruf der Zulassung der MMS Aktien zum 
Handel an den Wertpapierbörsen nicht mehr über eine Wertpapierbörse veräußern 
können. Dies kann dazu führen, dass MMS Aktionäre ihre Aktien nur noch mit einem 
Wertabschlag veräußern können. 
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(e) Sonstige wichtige Maßnahmen 

Nach erfolgreicher Durchführung dieses Angebots wird der Bieter möglicherweise die 
erforderliche Mehrheit nach Gesetz und Satzung haben, um weitere wichtige 
Maßnahmen in einer Hauptversammlung der MMS AG zu beschließen. Mögliche 
Maßnahmen beinhalten beispielsweise die Wahl und Abberufung von 
Aufsichtsratsmitgliedern, die Genehmigung von Maßnahmen der Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder oder deren Ablehnung, Einleitung eines Misstrauensvotums 
gegen den Vorstand, Änderungen der Satzung, Ausgabe von 
Wandelschuldverschreibungen oder Optionsanleihen oder Beteiligungsrechten, 
Schaffung bedingten und genehmigten Kapitals, Liquidation und Veräußerung 
sämtlicher Vermögensgegenstände. 

15.4 Andienungsrecht 

Wenn dem Bieter nach Durchführung dieses Angebots unmittelbar oder mittelbar mindestens 
95 % des stimmberechtigten Grundkapitals der MMS AG gehören, können MMS Aktionäre, die 
das Übernahmeangebot nicht angenommen haben, das Angebot gemäß § 39c WpÜG innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf der Annahmefrist ("Andienungsfrist") annehmen und ihre 
MMS Aktien zum Angebotspreis an den Bieter veräußern ("Andienungsrecht"). Gemäß 
§ 23 Abs. 1 Nr. 4 WpÜG wird der Bieter das Erreichen der vorerwähnten Beteiligungsschwelle 
von 95 % unverzüglich veröffentlichen. Die Andienungsfrist beginnt, sobald der Bieter seine 
Verpflichtung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 4 WpÜG erfüllt hat.  

Für die Ausübung des Andienungsrechts gilt das unter den Ziffern 13.2 und 13.3 dargestellte 
Verfahren zur Annahme und Durchführung des Angebots sinngemäß. MMS Aktionäre, die 
beabsichtigen, das Angebot während der Andienungsfrist anzunehmen, sollten sich wegen 
aller Fragen zur technischen Durchführung an ihre Depotbank wenden. Die Ausübung des 
Andienungsrechts gilt als fristgerecht vorgenommen, wenn die Umbuchung der MMS Aktien in 
die ISIN DE000A14KRW3 (WKN A14KRW) bei der Clearstream Banking AG spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Andienungsfrist bis 18:00 Uhr bewirkt worden ist.  

16. RÜCKTRITTSRECHT UND RÜCKABWICKLUNG  

MMS Aktionäre, die das Angebot vor Veröffentlichung einer Änderung dieses Angebots gemäß 
§ 21 Abs. 1 WpÜG angenommen haben, können gemäß § 21 Abs. 4 WpÜG von den durch die 
Annahme zustande gekommenen Aktienkaufverträgen bis zum Ablauf der Annahmefrist 
zurücktreten.  

Sie können zudem im Fall eines Konkurrierenden Angebots gemäß § 22 Abs. 1 WpÜG 
innerhalb der Annahmefrist von den durch die Annahme zustande gekommenen 
Aktienkaufverträgen zurücktreten, wenn sie dieses Angebot vor der Veröffentlichung der 
Angebotsunterlage des Konkurrierenden Angebots angenommen haben. 

MMS Aktionäre können ein Rücktrittsrecht hinsichtlich der MMS Aktien nur dadurch ausüben, 
dass sie vor Ablauf der Annahmefrist 

(a) den Rücktritt für eine zu spezifizierende Anzahl von Eingereichten MMS Aktien 
fristgerecht schriftlich gegenüber ihrer Depotbank erklären, wobei für den Fall, dass 
keine Anzahl spezifiziert ist, der Rücktritt für sämtliche von dem betreffenden MMS 
Aktionär Eingereichten MMS Aktien als erklärt gilt; und  

(b) ihre Depotbank anweisen, die Rückbuchung der in ihrem Depot gehaltenen 
Eingereichten MMS Aktien in solcher Zahl in die ISIN DE000A0LBFE4 (WKN A0LBFE) bei 
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der Clearstream Banking AG unverzüglich zu veranlassen, die der Zahl der 
Eingereichten MMS Aktien entspricht, für die der Rücktritt erklärt wurde. 

Die Rückbuchung gilt als fristgerecht erfolgt, wenn diese spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag nach dem Ende der gegebenenfalls verlängerten Annahmefrist bis 18:00 Uhr 
bewirkt wird. Nach der Rückbuchung können die MMS Aktien wieder unter der ISIN 
DE000A0LBFE4 (WKN A0LBFE) gehandelt werden.  

Wird das Angebot wegen Nichteintritt der Angebotsbedingung nicht durchgeführt, wird die 
Rückbuchung der Eingereichten MMS Aktien und der Nachträglich Eingereichten MMS Aktien in 
die ISIN DE000A0LBFE4 (WKN A0LBFE) unverzüglich von den Depotbanken veranlasst. Es 
werden Vorkehrungen dafür getroffen, dass die Rückbuchung innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen erfolgt, nachdem gemäß Ziffer 12.4 dieser Angebotsunterlage veröffentlicht 
wurde, dass die Angebotsbedingung nicht eingetreten ist und nicht auf sie verzichtet wurde. 
Nach der Rückbuchung können die MMS Aktien wieder unter ihrer ursprünglichen ISIN 
DE000A0LBFE4 (WKN A0LBFE) gehandelt werden.   

17. VERÖFFENTLICHUNGEN  

Der Bieter wird alle nach dem WpÜG oder anderen gesetzlichen Regelungen erforderlichen 
Veröffentlichungen und Bekanntmachungen im Zusammenhang mit diesem Angebot im 
Internet unter www.variango1.de und im Bundesanzeiger veröffentlichen. 

Der Bieter wird die Mitteilungen gemäß § 23 Abs. 1 WpÜG über die sich aus den ihnen 
zugegangenen Annahmeerklärungen ergebende Anzahl der MMS Aktien einschließlich der 
Höhe der Grundkapital- und Stimmrechtsanteile 

 nach Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage wöchentlich (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
WpÜG), 

 in der letzten Woche vor Ablauf der Annahmefrist täglich (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
WpÜG), 

 unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG), 

 unverzüglich nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WpÜG) 
und 

 unverzüglich nach Erreichen der für einen Ausschluss nach § 39a Abs. 1 und 2 WpÜG 
erforderlichen Beteiligungshöhe (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WpÜG) 

durch Bekanntgabe im Internet unter www.variango1.de und im Bundesanzeiger 
veröffentlichen. Der Bieter wird diese Mitteilungen jeweils der BaFin melden. 

18. FINANZBERATER/BEGLEITENDE BANK 

Der Bieter wurde von Network Corporate Finance, Düsseldorf, bei der Vorbereitung und 
Durchführung des vorliegenden Übernahmeangebots beraten. Bankhaus Neelmeyer, Bremen, 
koordiniert die technische Durchführung und Abwicklung des Übernahmeangebots. 

19. STEUERN  

Den MMS Aktionären wird empfohlen, vor Annahme dieses Angebots eine professionelle 
steuerrechtliche Beratung einzuholen, welche ihre individuellen steuerrechtlichen Verhältnisse 
berücksichtigt. 
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20. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND  

Dieses Angebot unterliegt deutschem Recht und wird insbesondere in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen des WpÜG durchgeführt. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme dieses 
Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.  

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Angebot und der aufgrund des Angebots geschlossenen Verträge ist, soweit rechtlich zulässig, 
Frankfurt am Main, Deutschland. 

21. ERKLÄRUNG DER ÜBERNAHME DER VERANTWORTUNG FÜR DIE 
ANGEBOTSUNTERLAGE  

Die VMS Deutschland Holdings GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Darmstadt unter HRB 8654 mit Sitz in Darmstadt, übernimmt die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Angebotsunterlage und erklärt, dass ihres Wissens die in dieser 
Angebotsunterlage enthaltenen Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen worden sind. 
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DEFINIERTE BEGRIFFE UND WEITERE WESENTLICHE BEGRIFFE 
 

AktG Aktiengesetz 

Aktienoptionsplan Der Aktienoptionsplan, beschlossen auf der Hauptversammlung der 
MMS AG in 2007 und verlängert durch weiteren Beschluss der 
Hauptversammlung in 2011 

Andienungsfrist Die Frist von drei Monaten nach Ablauf der Annahmefrist gemäß § 39c 
WpÜG 

Andienungsrecht Das Recht gemäß § 39c WpÜG, MMS Aktien zum Angebotspreis an den 
Bieter zu veräußern 

Angebot oder 
Übernahmeangebot  

Das in der Angebotsunterlage beschriebene freiwillige öffentliche 
Übernahmeangebot 

Angebotsbedingung Die Bedingung, von der das Angebot abhängig gemacht wird 

Angebotspreis  Kaufpreis von EUR 17,50 je MMS Aktie  

Angebotsunterlage  Die vorliegende Angebotsunterlage 

Annahmeerklärung Schriftliche Annahmeerklärung des Angebots 

Annahmefrist Die Frist für die Annahme des Übernahmeangebots 

Annehmende Aktionäre MMS Aktionäre, die die Unwiderruflichen Verpflichtungsverträge 
abgeschlossen haben, aufgelistet in Ziffer 5.5 

Ausländische MMS 
Aktionäre 

MMS Aktionäre, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
außerhalb Deutschlands haben 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Bankarbeitstag Tag, an dem (i) die Banken in Frankfurt am Main, Deutschland, für die 
Durchführung von Transaktionen der in dieser Angebotsunterlage 
angekündigten Art geöffnet sind und (ii) das Target2 (oder ein 
anderes vergleichbares System) geöffnet ist  

Bankhaus Neelmeyer Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen, 
Deutschland, Fax: +49 421 3603-153 

Bedingtes Kapital Das bedingte Kapital der MMS AG, wie in Ziffer 6.1 beschrieben 

Beherrschende Personen 
des Bieters 

Die in ANLAGE 1 genannten Personen 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

Bieter  VMS Deutschland Holdings GmbH  

CHF Schweizer Franken 

Clearstream Banking AG Clearstream Banking AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland 

Depotbank Depotführendes Kreditinstitut bzw. anderes 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei dem die MMS Aktien des 
jeweiligen Aktionärs verwahrt sind 

Due Diligence Varian und Berater haben eine begrenzte Due Diligence in Bezug auf 
die MMS AG und die MMS Gruppe durchgeführt 
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Eingereichte MMS Aktien  Die im Rahmen dieses Angebots innerhalb der Annahmefrist zum 
Verkauf eingereichten MMS Aktien, die in der Annahmeerklärung 
angegeben und rechtzeitig in die ISIN DE000A14KRT9 
(WKN A14KRT9) umgebucht worden sind 

Erwartete 
Transaktionsgesamtkosten 

Die in Ziffer 10.1 beschriebenen Gesamtkosten des Erwerbs auf Basis 
dieses Angebots, einschließlich der Transaktionskosten 

EUR Euro 

Gemeinsam Handelnde 
Personen 

Die gemeinsam mit den Bietern handelnden Personen im Sinne von 
§ 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG, wie in ANLAGE 2 aufgeführt 

Genehmigtes Kapital Das genehmigte Kapital der MMS, wie in Ziffer 6.1 beschrieben 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

HGB Handelsgesetzbuch  

HRB Handelsregisterabteilung für Kapitalgesellschaften 

IFRS International Financial Reporting Standards, wie sie in der EU 
anzuwenden sind 

Kaltes Delisting Beendigung der Börsenzulassung von Amts wegen, da entweder keine 
Liquidität in der Aktie besteht oder die Aktiengesellschaft als 
Wertpapieremittent nicht mehr existiert 

Konkurrierendes Angebot Während der Annahmefrist von einem Dritten abgegebenes 
öffentliches Übernahmeangebot in Bezug auf die MMS Aktien 

MeVis KG MeVis BreastCare GmbH & Co. KG, ein Joint Venture mit der Siemens 
AG 

Mindestschwelle Die unter Ziffer 12.1 näher beschriebene Mindestannahmequote von 
75 % des stimmberechtigten Grundkapitals der MMS AG. 

MM Warburg M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg, Deutschland 

MMS AG oder 
Zielgesellschaft 

MeVis Medical Solutions AG mit Sitz in Bremen, Caroline-Herschel-Str. 
1, 28359 Bremen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Bremen unter HRB 23791 

MMS Aktien Nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien der MMS AG 

MMS Aktionäre Inhaber von MMS Aktien 

MMS Gruppe MMS AG und ihre Mehrheitsbeteiligungen einbezogen im 
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 

Nachträglich Eingereichte 
MMS Aktien 

MMS Aktien, die von MMS Aktionären innerhalb der Weiteren 
Annahmefrist angedient wurden und die, vorbehaltlich einer weiteren 
Umbuchung, rechtzeitig in die ISIN DE000A14KRU7 (WKN A14KRU) 
umgebucht worden sind  

Reguläres Delisting Rücknahme der Börsennotierung auf Antrag des Vorstands der 
Aktiengesellschaft durch Widerruf der Zulassung dieser Gesellschaft 
zum Börsenhandel 

Squeeze-out Ausschluss der Minderheitsaktionäre durch den Mehrheitsaktionär 
gemäß §§ 327a ff. AktG oder gemäß § 39a WpÜG 

Target2 Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer System 
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Transaktionskosten Die im Zusammenhang mit dem Angebot anfallenden 
Transaktionskosten wie von der Varian Gruppe in Ziffer 10.1 
beschrieben 

Übernahmeangebot oder 
Angebot 

Das in dieser Angebotsunterlage beschriebene freiwillige öffentliche 
Übernahmeangebot 

UmwG Umwandlungsgesetz 

Unwiderrufliche 
Verpflichtungsverträge 

Unwiderrrufliche Verpflichtungsverträge abgeschlossen mit den 
Annehmenden Aktionären am 17. Dezember 2014   

USA Vereinigte Staaten von Amerika (United States of America) 

USD US Dollar 

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 

Varian Varian Medical Systems, Inc., eine Gesellschaft nach dem Recht des 
Staates Delaware, USA, und Geschäftsadresse in 3100 Hansen Way, 
Palo Alto, Kalifornien, USA, eingetragen im Unternehmensregister von 
Delaware, USA, unter der Nummer 0820557 

Varian Gruppe Varian zusammen mit ihren direkten und indirekten 
Tochtergesellschaften 

Varian International Varian Medical Systems International AG, eine Gesellschaft, die nach 
Schweizer Recht gegründet wurde, mit Sitz in Steinhausen, Schweiz 
und Geschäftsadresse in Hinterbergstr. 14, 6330 Cham, Schweiz, 
eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter Firmennummer 
CHE.-105.742.500 

Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 

Veröffentlichung der 
Entscheidung über die 
Abgabe des Angebots 

Die Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots 
gemäß § 10 WpÜG vom 17. Dezember 2014 

VMS Nederland  Varian Medical Systems Nederland B.V., eine Gesellschaft, die nach 
niederländischem Recht gegründet wurde, mit Sitz in Kokermolen 2, 
3994DH, Niederlande, eingetragen in der Kamer van Koophandel für 
Midden-Nederland unter der Nummer 30100753 

VMS Nederland Holdings Varian Medical Systems Nederland Holdings B.V., eine Gesellschaft, 
die nach niederländischem Recht gegründet wurde, mit Sitz in 
Kokermolen 2, 3994DH, Niederlande, eingetragen in der Kamer van 
Koophandel für Midden-Nederland unter der Nummer 50969773 

Verringerte Liquidität Die unter Ziffer 15.1 beschriebene möglicherweise reduzierte 
Liquidität der MMS Aktien 

Weitere Annahmefrist Die unter Ziffer 4.5 genannte weitere Annahmefrist dieses Angebots 
nach § 16 Abs. 2 WpÜG 

WpHG Wertpapierhandelsgesetz 

WpÜG Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 

WpÜG-AngebotsVO Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung 
bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von 
der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots  

Zielgesellschaft MMS AG 



 

 

 
 

Direkt
 

 
 
 

te und indirekte Beteili

A

gungsverhä

46 

ANLAGE 1 
 

ältnisse in d

 

der VMS Deu

 

utschland Hooldings GmbbH 



 

 47  

 
 

 
ANLAGE 2 

Liste der unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen von Varian 
 
Firma Sitz, Staat 
Centella Therapeutics, Inc. Wilmington, Delaware, USA 
Mansfield Insurance Company Barre, Vermont, USA 
Page Mill Corporation Boston, Massachusetts, USA 
Varian BioSynergy, Inc.  Wilmington, Delaware, USA 
Varian FSC BV Houten, Niederlande 
Varian Medical Systems Deutschland Holdings GmbH Darmstadt, Deutschland 
Varian Philippines, Ltd. Wilmington, Delaware, USA  
VivaRay, Inc.  Sacramento, Californien, USA  
Varian Medical Systems (China) Co., Ltd. Beijing, China 
Varian Medical Systems (RUS) LLC Moskau, Russland 
Varian Medical Systems Africa, Inc. Wilmington, Delaware, USA  
Varian Medical Systems Australasia Pty Ltd. Belrose, NSW, Australien 
Varian Medical Systems Belgium NV Brüssel, Belgien 
Varian Medical Systems Brazil Ltda São Paulo, Brasilien 
Varian Medical Systems Canada Holdings, Inc. Wilmington, Delaware, USA  
Varian Medical Systems Canada, Inc. Manitoba, Kanada 
Varian Medical Systems Deutschland GmbH Darmstadt, Deutschland 
Varian Medical Systems Finland OY Helsinki, Finnland 
Varian Medical Systems France SARL Buc, Frankreich 
Varian Medical Systems Gesellschaft m.b.H. Brunn am Gebirge, Österreich 
Varian Medical Systems Haan GmbH Haan, Deutschland 
Varian Medical Systems Hungary Kft Budapest, Ungarn 
Varian Medical Systems Iberica SL Madrid, Spanien 
Varian Medical Systems Imaging Laboratory GmbH Baden, Schweiz 
Varian Medical Systems India Pvt Ltd. Wilmington, Delaware, USA  
Varian Medical Systems India Software Pvt Ltd. Mumbai, Indien 
Varian Medical Systems International (India) Pvt Ltd.  Mumbai, Indien 
Varian Medical Systems International Holdings, Inc. Wilmington, Delaware, USA  
Varian Medical Systems International AG Cham, Schweiz 
Varian Medical Systems Italia SpA Milan, Italien 
Varian Medical Systems K.K. Tokio, Japan 
Varian Medical Systems Korea Inc. Seoul, Korea 
Varian Medical Systems Latin America, Ltd. Wilmington, Delaware, USA  
Varian Medical Systems Malaysia Sdn  Kuala Lumpur, Malaysia 
Varian Medical Systems Mauritius Ltd. Port Louis, Mauritius 
Varian Medical Systems Mexico SRL CV Mexico City, Mexiko 
Varian Medical Systems Nederland BV Houten, Niederlande 
Varian Medical Systems Nederland Finance BV Houten, Niederlande 
Varian Medical Systems Nederland Holdings BV Houten, Niederlande 
Varian Medical Systems Pacific, Inc. Wilmington, Delaware, USA  
Varian Medical Systems Particle Therapy GmbH Troisdorf, Deutschland 
Varian Medical Systems Scandinavia AS Herlev, Dänemark 
Varian Medical Systems Trading (Beijing) Co., Ltd. Beijing, China 
Varian Medical Systems UK Holdings Limited Crawley, Vereinigtes Königreich 
Varian Medical Systems UK Ltd. Crawley, Vereinigtes Königreich 
VMS Deutschland Holdings GmbH Darmstadt, Deutschland 
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ANLAGE 3 

Beteiligungen der MMS AG 

Firma Sitz, Staat 
MeVis BreastCare Verwaltungsgesellschaft mbH Bremen, Deutschland 
MeVis BreastCare GmbH & Co. KG Bremen, Deutschland 
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ANLAGE 4 

Finanzierungsbestätigung 

 




